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Alle maskulinen Personen- und Funktionsbezeichnungen in dieser Studien - und Prüfungsordnung be-

ziehen sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.  
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Präambel 

 

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4 sowie 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 

Nordrhein -Westfalen (Hochschulgesetz – HG NW) in der Fassung des Hochschulzukunftsge-

setzes vom 16.09.2014 (GV. NRW. S. 547), hat die Europäische Fachhochschule Rhein/Erft 

(EUFH) folgende Studien- und Prüfungsordnung erlassen: 

 

Teil A Allgemeine Studien - und Prüfungsbestimmungen 

 

I Allgemeine Studienbestimmungen  

 

§ 1 Geltungsbereich und Grundlagen der Studien - und Prüfungsordnung  

Diese Ordnung  betrifft  die konsekutiven Masterstudiengänge  

a. Business Development Management  

b. Human Resource Management  

c. Logistikmanagement  

d. Dynamic Management  

e. Marketingmanagement  

f. Wirtschaftsinformatik  

an der Europäischen Fachhochschule Rhein/Erft (EUFH). ²Teil A enthält die alle Studien-

gänge betreffenden, studiengangsübergreifenden Bestimmungen. ³In Teil B sind darüber 

hinaus die studiengangsspezifischen Inhalte und Anforderungen an das Studium im jeweili-

gen Studiengang  geregelt. 4Über diese Ordnung hinausgehende, ergänzende Regelungen 

sind der Zulassungsordnung für Masterstudiengänge sowie den Modulbeschreibungen  zu 

entnehmen . 

 

§ 2 Zugangs- und Einschreibungsvoraussetzungen 

Die Voraussetzungen und das Verfahren zur Zulassung sind in der Zulassungsordnung für 

die Masterstudiengänge der Hochschule geregelt. 
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§ 3 Ziele des Studiums 

Die Ziele der Masterstudiengänge sind in den studiengangspezifischen Bestimmungen im 

Teil B dieser Ordnung formuliert.  

 

§ 4 Hochschulgrad 

Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums wird von der EUFH der akademische Grad ei-

nes „Master of Arts“ (M. A.) oder „Master of Science“ (M.Sc.) verliehen. ²Näheres ist in den 

studiengangspezifischen Bestimmungen im Teil B dieser Ordnung geregelt.  

 

§ 5 Studienbeginn  und Studiendauer  

(1) Das Studium kann nach Maßgabe der studiengangspezifischen Bestimmungen  zum 

Wintersemester (Oktober), zum Sommersemester (April) oder im Januar eines Jah-

res aufgenommen werden.  

(2) Die Regelstudienzeit ist in den studiengangspezifischen Bestimmungen im Teil B 

dieser Ordnung geregelt.  

 

§ 6 Studienjahr  

Ein Studienjahr besteht aus zwei Semestern, einem Winter-  und einem Sommersemester. 

²Bei Studiengängen, deren Beginn im Januar liegt, besteht das Studienjahr aus den zwei 

Halbjahren 1. Januar bis 30. Juni und 1. Juli bis 31. Dezember. 

 

§ 7 Studienstruktur 

(1) Alle von der EUFH angebotenen Lehrveranstaltungen sind zu Mo dulen zusammen-

gefasst. 2Ein Modul ist in der Regel eine Gruppe von Lehrveranstaltungen, die the-

matisch und zeitlich eine abgeschlossene Einheit bilden. 3Ein Modul umfasst in der 

Regel Lehrveranstaltungen eines einzelnen Semesters oder eines Studienjahrs. 4Mo-

dule werden in der Regel mit Prüfungen abgeschlossen. 5In Modulen  können ver-

schiedenen Lehr-  und Lernformen zur Anwendung kommen .  

(2) Die Zulassung zu einem Modul kann von bestimmten Voraussetzungen, insbeson-

dere von der erfolgreichen Teilnahme an einem anderen Modul oder an mehreren 

anderen Modulen , abhängig gemacht werden. 

(3) Im dualen Masterstudium sind in der beruflichen Praxis zu erbringende Studienleis-

tungen (Transferprojekte) Pflichtbestandteil des Studiums. ²Die Studierenden haben 
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über ihre abgeleisteten Transferprojekte Nachweise zu erbringen. ³Zur Ableistung 

der Transferprojekte sind die Studierenden im Regelfall in einem Unternehmen be-

schäftigt oder schließen einen oder mehrere aufeinander folgende Praxisverträge mit 

Unternehmen ab. 4Sofern ein Studierender das Transferprojekt eines Semesters im 

Unternehmen unverschuldet nicht ableisten kann, ist dieses regelmäßig im folgenden 

Semester abzuleisten. 5Ein Vertrag mit einem Unternehmen ist binnen 16 Wochen 

nach Studienbeginn  vorzulegen. 6Näheres ist in der Ordnung für die Praxisphasen 

geregelt. 

(4) Das Studium gliedert sich entsprechend der Studien verlaufspläne. ²Für den Erwerb 

des Mastergrades sind die im Teil B genannten Module erfolgreich zu absolvieren .  

 

§ 8 Modulbeschreibungen   

(1) Vom Dekan des jeweiligen Fachbereichs bzw. der Studiengangsleitung wird ein  

Studienverlaufsplan vorgelegt, der einen Überblick über jedes Modul, über die 

Lehrveranstaltungen und jede sonstige Studien - oder Prüfungsleistung gibt. 
2Fakultativ angebotene  Lehrveranstaltungen sind als solche auszuweisen.  

(2) Die Modulbeschreibungen dienen der Information der Studierenden über Ziele, 

Inhalte und organisatorische Aspekte des jeweiligen Moduls. ²Die 

Modulbeschreibungen sind tabellarisch aufgebaut und umfassen unte r anderem 

Informationen zu:  

a. Modulbezeichnung  

b. Modulcode,  

c. Art des Moduls , 

d. Zugangsvoraussetzungen,  

e. Semester, in dem das Modul turnusmäßig angeboten wird (zeitliche Einordnung ), 

f. Häufigkeit, in der das Modul bezogen auf ein Studienjahr angeboten wird, 

g. Dauer des Moduls, 

h. Lehrsprache, 

i. ECTS-Kreditpunkte, die mit der Modulprüfung erworben werden, 

j. Gesamtarbeitsaufwand / Workload des Moduls (nach Präsenz-  und 

Selbststudium), 

k. Gewichtung der Modulnote in der Gesamtnote,  

l. Verwendbarkeit des Moduls für andere Module und Studiengänge, 
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m. Modulverantwortlichem  

n. Name des / der Hochschullehrer/s  

o. Inhalten des Moduls,  

p. Qualifikationszielen des Moduls,  

q. ggf. Lehrveranstaltungen des Moduls,  

r. ggf. Inhalte der einzelnen Lehrveranstaltungen,  

s. Lehr-  und Lernmethoden,  

t. Art der Prüfung, 

u. Ziel und Ablauf der Prüfungen, 

v. Pflichtlektüre sowie ggf. zu weiterführender Literatur. 

 

§ 9 Lehrveranstaltungsarten 

(1) Lehrveranstaltungsarten des Studiums können Vorlesungen, Übungen, Projekte, be-

gleitende Kolloquien, Seminare, Planspiele und Trainings oder eine Kombination 

dieser Lehrveranstaltungsarten sein. 

(2) Vorlesungen dienen dazu, Gegenstand und Inhalt von Teilgebi eten der ein zelnen 

Fächer darzulegen und zu erörtern. 

(3) Zur notwendigen Vertiefung und Ergänzung der in den Vorlesungen erworbenen 

metho dischen und inhaltlichen Kenntnisse können spezifische Übungen durchge-

führt werden. 

(4) Zur Einübung insbesondere der Anwendung erlernten Wissens und der Methoden-

kenntnisse können Projekte durchgeführt werden. 

(5) Zur Intensivierung der Diskussion können zu einer Vorlesung begleitende Kollo-

quien durchgeführt werden. 

(6) Seminare sind Veranstaltungen des weiterführenden Studiums, in denen Grund -

kenntnisse der jeweiligen Fächer vorausgesetzt werden. ²Seminare dienen dem Er-

werb vertiefter Kennt nisse der Problembereiche einzelner Fächer und Teilgebiete 

und bieten Gelegenheit zu selbstständigen wissenschaftlichen Arbeiten. 

(7) In einem Planspiel werden ökonomische Situationen nachgebildet. 2Darin treffen die 

Studierenden Entscheidungen, die sie in Spielhandlungen umsetzen und  deren 

Ergebnisse die Entscheidungsbasis in den nächsten Runden bilden wird.  



Europäische Fachhochschule Rhein/Erft (EUFH) 

 

Studien- und Prüfungsordnung für Master-Studiengänge, 22. August 2017,  Seite 9 
 

(8) Trainings werden von berufserfahrenen Trainern und Betriebspraktikern mit dem 

Ziel der Vermittlung von Managementtechniken, der Stärkung der Kommunikations-

, Team- und inter kulturellen Fähigkeiten sowie der (Weiter-) Qualifizierung in 

Fremdsprachen durchgeführt. 

§ 10 Lehrveranstaltungsevaluation und Arbeitsbelastung  

(1) Nach Abschluss eines Semesters sollen Lehrveranstaltungen anonym durch die 

Studierenden evaluiert werden.  

(2) In regelmäßigen Abständen ist die Arbeitsbelastung (Workload) der Studierenden zu 

erheben, die insgesamt für das Absolvieren einer Lehrveranstaltung notwendig war. 

(3) Näheres regelt die Evaluationsordnung der EUFH. 

 

§ 11  Studienbegleitende (Fach-)Beratung 

(1) Die EUFH berät ihre Studierenden in fachlichen, sozialen und finanziellen Fragen. 2Im 

Mittelpunkt der fachlichen Beratung stehen Fragen zur Studiengestaltung und 

Studientechniken. 3Hierzu gehört auch die individuelle Beratung vor und nach 

Prüfungen. 

(2) Berater können in ihrem Zuständigkeitsbereich gegenüber dem Prüfungsausschuss 

Stellungnahmen abgeben und vom Prüfungsausschuss vor Entscheidungen, die 

Angelegenheiten der von ihnen Beratenen betreffen, gehört werden. 

 

§ 12 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten und 

Prüfungsleistungen, die an einer anderen Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland in demselben Studiengang erbracht wurden, werden anerkannt.  

(2) Studienzeiten, Studienleistungen einschließlich berufspraktischer Tätigkeiten, 

Prüfungsleistungen, die in einem anderen Studiengang  an einer in-  oder 

ausländischen Hochschule oder an der Europäischen Fachhochschule Rhein/Erft 

erbracht worden sind, werden anerkannt,  sofern sich die dabei erlangten 

Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil von denjenigen eines 

Studienganges, für den die Anerkennung beantragt wird, nicht wesentlich 

unterscheiden. 2Für eine Anerkennung ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 

Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung im Hinblick auf die Ziele des Studiums 

und den Zweck der Prüfungen vorzunehmen. 3In diesem Sinne liegt ein wesentlicher 



Europäische Fachhochschule Rhein/Erft (EUFH) 

 

Studien- und Prüfungsordnung für Master-Studiengänge, 22. August 2017,  Seite 10 
 

Unterschied vor, wenn der Antragsteller voraussichtlich beeinträchtigt wird, das 

Studium erfolgreich zu absolvieren.  

(3) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, so werden die Noten – soweit 

die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und in die Berechnung der 

Gesamtnote einbezogen.  2Bei Unvergleichbarkeit der Notensysteme kann zu r 

Aufklärung der Sach-  und Rechtslage eine Stellungnahme der Zentralstelle für 

ausländisches Bildungswesen eingeholt werden. 

(4) Bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen besteht ein Rechtsanspruch auf 

Anerkennung. 2Eine Versagung der Anerkennung ist du rch die Hochschule zu 

begründen (Beweislastumkehr). 3Wird die Anerkennung versagt oder erfolgt keine 

Entscheidung, können Rechtsmittel eingelegt werden. 

 

§ 13 Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen und Qualifikationen 

(1) Außerhalb der Hochschule erworbene Qualifikationen sind  auf Antrag bis maximal zur 

Hälfte der im Studiengang zu erwerbenden ECTS-Punkte anzurechnen, sofern die 

Gleichwertigkeit festgestellt werden kann.  ²Falls das beantragte Anrechnungsvolumen 

mehr als die Hälfte der nachzuweisenden Credit Points umfasst, besteht eine erhöhte 

Begründungslast; im Zweifel ist die überhälftige Anrechnung daher unzulässig. 

(2) Die Kriterien für die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen und 

Qualifikationen legt der Anrechnungsausschuss fest. ²Diese Kriterien werden auf 

geeignete Weise durch die EUFH veröffentlicht. 

(3) Sofern der Antragsteller eine Anrechnung von in staatlich geregelten Aus - und 

Weiterbildungsgängen erworbenen Kompetenzen und Qualifikationen beantragt, 

werden diese nach einem pauschalierten Anrechnungsverfahren auf das Studium an 

der EUFH angerechnet.  

(4) Über die Anrechnung sonstiger, außerhochschulisch erworbener Kompetenzen und 

Qualifikationen entscheidet der Anrechnungsausschuss im Einzelfall. 2Der Antragsteller 

hat die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.  

(5) Dem Anrechnungsausschuss gehören die Leitung des betreffenden Studiengangs, ein 

wissenschaftlicher Mitarbeiter sowie ein Mitglied des Präsidiums an. 

II Allgemeine Prüfungsbestimmungen 

Vorbemerkung:  

In der Regel wird der Begriff „Prüfung“ in dieser Studien-  und Prüfungsordnung alle Prü-

fungsformen und -arten einschließend verwendet, wenn nicht ausdrücklich auf einzelne 
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Prüfungsformen oder -arten abgehoben wird. Eine Ausnahme bildet die Verwendung im 

Sinne von § 23 und § 24, wonach im Zusammenhang mit Wiederholungsprüfungen zu un-

terscheiden ist zwischen Modulprüfungen, Teilmodulprüfungen und Teilprüfungen. 

 

§ 14 Zulassung zu Prüfungen 

(1) Zu den Prüfungen in den dualen und Vollzeitstudiengängen soll nur zugelassen wer-

den, wer in 90% aller Veranstaltungen der Lehrveranstaltungen eines Moduls anwe-

send war bzw. den Veranstaltungen entschuldigt ferngeblieben ist. 3Der Prüfungs-

ausschussvorsitzende kann im Einvernehmen mit der Studiengangsleitung von S atz 1 

abweichende Ab wesenheitsquoten festlegen.  

(2) Grundvoraussetzung für die Zulassung zu einzelnen Modulprüfungen oder Teilmo-

dulprüfungen sind die der Zulassungsordnung genannten Zulas sungsvoraussetzun-

gen zur Auf nahme des Master-Studiums an der EUFH. ²Sollte gemäß Zulassungsord-

nung für Masterstudiengänge der EUFH eine bedingte Zulassung ausgesprochen 

worden sein, entscheidet der Prüfungsausschuss darüber, ob die/der Studierende 

trotzdem einzelne Prüfungsleistungen ablegen darf. ³Prüfungsleistungen, die im 

Rahmen der bedingten Zulassung abgelegt wurde n, erhalten erst dann ihre Gültig-

keit, wenn die vollständige Zulassung zum Studium hergestellt wurde. 

 

§ 15 Prüfungen, Prüfungsformen, Prüfungsorganisation 

(1) Alle Prüfungen erfolgen studienbegleitend und sind mit Ausnahme der Master-The-

sis einzelnen Modulen inhaltlich zugeordnet. 2Besondere Studienabschlussprüfungen 

finden nicht statt. ³Alle Module  und die mit ihnen verbundenen Prüfungen sind so 

aufeinander abzustim men, dass sie innerhalb der Regelstudienzeit absolviert werden 

können. 4Sofern Teilprüfungen vorgesehen sind, sollen diese innerhalb des Fachse-

mesters abgelegt werden, in der die betreffende Lehrveranstaltung stattfindet. 5So-

fern ein Modul sich über zwei Fachsemester erstreckt, ist die Prüfung im zweiten 

Fachsemester abzulegen. 6Form und Inhalt der jeweiligen Prüfung haben der Bedeu-

tung des zu prüfenden Sachgebiets für das Erreichen des Studienziels angemessen 

zu sein. 

(2) Prüfungsleistungen sind in der Regel Individualleistungen. 2Insofern es für die 

Überprüfung des Erreichens der Qualifikationsziele eines Moduls erforderlich ist, 

können Prüfungsleistungen auch als Gruppenarbeit zugelassen werden. 3Der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss die an die 

Prüfung zu stellenden Anforderungen erfüllen sowie als individuelle Prüfungsleistung 
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auf Grund von objektiven Kriterien deutlich gegen die Leistung der anderen Mitglieder 

der Gruppe abgrenzbar und für sich/als Einzelleistung zu bewerten sein. 

(3) Als Prüfung können folgende Prüfungsformen verlangt werden:  

a) Hausarbeit und/oder  

b) Klausur und/oder  

c) Lerntagebuch und/oder  

d) Mündliche Prüfung und/oder 

e) Mündlicher Beitrag und/oder 

f) Performanzprüfung und/oder 

g) Portfolio und/oder  

h) Projektarbeit und/oder  

i) Referat.  

(4) Sind im Modulkatalog Prüfungsformalternativen genannt, so ist den Studierenden 

spätestens zu Beginn der jeweiligen Lehrveranstaltung durch den Lehrenden 

verbindlich mitzuteilen, mit welcher Prüfungsform das Modul abschließt. Die 

Entscheidung, welche der Prüfungsformalternativen gewählt wird, trifft der/die 

Lehrende in Abstimmung mit der Studiengangsleitung.  

(5) Die Struktur einer Prüfung hinsichtlich der Anforderungen ist zu Beginn der 

Lehrveranstaltung verbindlich festzulegen und den Studierenden mitzuteilen. Die Art 

der Aufgaben im Modul katalog sind zu Beginn der Lehrveranstaltung zu 

spezifizieren. 

(6) Die im Prüfungsplan festgesetzte Prüfungsform kann nur aus wichtigen Gründen und 

innerhalb einer angemessenen Frist durch die Studiengangsleitung in Abstimmung 

mit dem/der Prüfungsausschussvorsitzenden geändert werden.  

(7) Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche Bearbeitung einer fachspezifischen 

oder fächerübergreifenden/interdisziplinären Aufgabenstellung, die innerhalb einer 

vorgegebenen Frist zu bearbeiten ist. 2Das Thema der Hausarbeit und deren Umfang 

(z.B. Seitenzahl des Textteils) werden vom Prüfer zum Beginn der Theoriephase fest-

gelegt. 3In geeigneten Fällen kann verlangt werden, die Aufgabenstellung und die 

erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit typischen Weise mündlich 

vorzutragen und zu erläutern. 

(8) Eine Klausur ist eine schriftliche Prüfung. 2In einer Klausur soll der Prüfling nachwei-

sen, dass er in begrenzter Zeit, mit begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit 
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den geläufigen Methoden des Faches Fragestellungen bearbeiten und Wege zur Lö-

sung finden kann. 3Die Dauer einer Klausur beträgt maximal drei Zeitstunden. 4In 

Studiengängen mit dem Bezug zur Informationstechnologie (IT) können Klausuren 

auch am Computer durchgeführt werden. 

(9) Mittels eines Lerntagebuchs reflektieren die Prüflinge die Lerninhalte, die aus ihrer 

eigenen Perspektive als besonders relevant erscheinen. 2Dieser Reflexionsprozess 

wird durch Leitfragen des Prüfers zur Erreichung des Qualifikationsziels motiviert und 

unterstützt. 

(10) Die mündliche Prüfung ist eine Verständnisprüfung, bei der festgestellt werden soll, 

ob ein Prüfling über ein hinreichend breites Grundlagenwissen verfügt, er die 

Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestellungen 

einzuordnen vermag. 2Die mündliche Prüfung findet als Gruppenprüfung für bis zu 

fünf Studierende oder als Einzelprüfung statt. 3Die Dauer der mündlichen Prüfung je 

Prüfling beträgt zwischen 10 und 45 Minuten. 4Über den Verlauf der mündlichen 

Prüfung ist Protokoll zu führen. 5Das Prüfungsprotokoll ist von dem (oder den 

Prüfenden) und dem Beisitzer (oder den Beisitzern) zu unterschreiben. 

(11) Die mündlichen Beiträge eines Studierenden im Rahmen einer Lehrveranstaltung 

können Gegenstand einer Leistungsbeurteilung über ein Semester hinweg sein. 
2Mündliche Beiträge dürfen nur Teilleistungen sein; ihr Gewicht muss unter 50% lie-

gen. 3Über die Zulassung dieser Prüfungsform entscheidet der Prüfungsausschuss, 

vertreten durch seine /n Vorsitzende/n. 

(12) Im Rahmen einer Performanzprüfung werden vom Studierenden erworbene Kompe-

tenzen exemplarisch auf praktische Situationen angewendet. 2Die Performanzsitua-

tion wird zumeist mittels eine r Simulationsperson herbeigeführt. 3Nach der Planung 

und Durchführung der zu erfüllenden Aufgaben reflektiert der Teilnehmer die eige-

nen Maßnahmen unter anderem im Hinblick auf deren sachgemäße Anwendung 

und auf die Wirksamkeit.  

(13) In einem Portfolio wird von  den Prüflingen eine Sammlung eigener Arbeiten einge-

reicht, die es erlaubt, die Leistungen und/oder den Lernfortschritt festzustellen. 2Ein 

Portfolio kann gemeinsam mit dem Lerntagebuch als Prüfung durchgeführt werden. 

(14) Eine Projektarbeit soll erkennen lassen, dass der Prüfling nach didaktisch-methodi-

scher Anleitung Studium und Praxis verbinden, das im Studium erworbene Wis sen im 

Unternehmensalltag anwenden und dazu bei tragen kann, die in der be rufsprakti-

schen Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen für Studium und Lehre nutz bar zu ma-

chen. 

(15) Ein Referat umfasst: 
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a. in der Regel eine eigenständige schriftliche Auseinandersetzung mit einem 

Problem aus dem Arbeitszusammenhang einer Lehrveranstaltung unter 

Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur und 

b. in der Regel die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse in 

mündlicher freier Rede, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme stichpunktartiger 

Notizen sowie  

c. gegebenenfalls die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse 

in einer sich (an das maximal 25-minütige Referat) anschließenden Diskussion. 

2Die Bewertung des Referates muss anhand eines vom Prüfer verfassten Protokolls 

nachvollziehbar dokumentiert werden.  

(16) Die Aufgabe für jede einzelne Prüfungsleistung, bzw. Prüfungsteilleistung wird von 

der oder dem Erstprüfenden festgelegt. 2Dem Prüfling kann Gelegenheit gegeben 

werden, für Hausarbeit(en) und Referat(e) Vorschläge zu machen. 3Verbindlich ver -

einbarte Themen sind dem Prüfling vom Prüfer mitzuteilen. 

(17) Prüfungen werden erstmalig zu dem im Studienverlaufsplan angegebenen Termin 

angeboten. 2Wiederholungsprüfungen werden gemäß §24 (5) bzw. (6) angeboten.  

(18) Der Prüfungsausschuss, vertreten durch das Prüfungsamt, legt zu Beginn des 

jeweiligen Fachsemesters den Zeitrahmen für die Abnahme der mündlichen 

Prüfungen und Klausuren sowie die Aus-  und Abgabezeitpunkte für die übrigen 

termingebundenen Prüfungsleistungen fest. 2Die Zeitpunkte für die einzelnen 

Prüfungen werden in der Regel innerhalb der ersten zehn Wochen nach Beginn des 

Semesters bekannt gegeben. 3Die Studierenden gelten durch die Immatrikulation zu 

jedem ersten Versuch einer Prüfung automatisch als angemeldet. 4Diese Regelung 

erfolgt  im Interesse einer möglichst kurzen Studiendauer und eines geringstmöglichen 

Verwaltungsaufwandes. 5Zu allen anderen Prüfungen (Wiederholungsprüfungen oder 

Nachholprüfungen) melden sich die Kandidatinnen und Kandidaten in der Regel bis 

spätestens vier Wochen vor Beginn des Prüfungszeitraums an. 6Bei nicht fristgerechter 

Meldung kann die Zulassung zur Prüfung versagt werden. 6Die Abmeldung von einer 

Prüfung ist nur durch fristgerechte Abmeldung möglich. 7Die Frist endet um 24 Uhr 

des zweiten Tages vor der Prüfung. 

(19) Alle schriftlichen Prüfungsleistungen und Prüfungsprotokolle sind mindestens fünf 

Jahre im Verantwortungsbereich des Prüfungsausschusses zu verwahren. 2Den 

Prüflingen ist die Möglichkeit zur Einsichtnahme in ihre bewerteten schriftlichen 

Prüfungsleistungen zu geben. 



Europäische Fachhochschule Rhein/Erft (EUFH) 

 

Studien- und Prüfungsordnung für Master-Studiengänge, 22. August 2017,  Seite 15 
 

(20) Macht der Prüfling durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass er wegen länger 

andauernder oder ständiger körperlicher bzw. psychischer Behinderung nicht in der 

Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen Form 

abzulegen, ist ihm auf Antrag durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, 

gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen oder 

Prüfungserleichterungen in der Form zu erhalten, dass ihm durch eine 

Zeitverlängerung oder andere Maßnahmen ein Ausgleich für die besondere 

Beeinträchtigung gewährt wird. 

 

§ 16 Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen 

Studierende, die die Voraussetzung erfüllen, sich im nachfolgenden Fachsemester der 

gleichen Prüfung unterziehen zu können, sowie andere Mitglieder der Hochschule, die ein 

eigenes berechtigtes Interesse geltend machen können, sind als Zuhörerinnen oder 

Zuhörer auf Antrag bei mündlichen Prüfungen zuzulassen. 2Dies erstreckt sich nicht auf die 

Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 3Auf Antrag eines 

Prüflings sind die Zuhörerinnen und Zuhörer auszuschließen. 4Wird eine mündliche Prüfung 

im Rahmen einer Lehrveranstaltung durchgeführt, sind die Teilnehmerinnen und Teilneh-

mer dieser Veranstaltung als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen, wenn der Prüfling 

dem nicht widerspricht . 

 

§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Die Bewertung von Prüfungsleistungen erfolgt nach dem Prozentpunktsystem. 

(2) Die Bewertungsergebnisse der erbrachten Prüfungsleistungen sollen bei Klausuren 

spätestens sieben Wochen nach Ende des Prüfungszeitraumes, bei Hausarbeiten, 

Master-Thesen und sonstigen schriftlichen Arbeiten spätestens 12 Wochen nach 

Ablegung der Prüfungsleistung dem Prüfling unter Beachtung der 

Datenschutzbestimmungen mitgeteilt werde n. ²Aus wichtigen Gründen (z.B. Urlaub 

oder Krankheit der Prüfer) kann der Prüfungsausschussvorsitzende eine 

abweichende Bewertungsfrist festsetzen. ³Die Bewertungsergebnisse werden vom 

Prüfungsamt bekannt gegeben. 

 

§ 18 Prüfungsnoten 

(1) Ein Modul ist erfolgreich  absolviert, wenn (ggf. als Durchschnittswert aller 

gewichteten Einzelbewertungen von Prüfungsleistungen) mindestens 50 

Prozentpunkte in der Modulprüfung erreicht werden.  ²Sofern das Modul mehrere 
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Prüfungsleistungen umfasst, wird die Modulnote aus dem Durchschnittswert aller 

gewichteten Einzelbewertungen der Prüfungsleistungen in diesem Modul  gebildet.  

(2) Die Noten für die Studien-  und Prüfungsleistungen werden von den jeweiligen 

Prüfenden festgesetzt. 2Für die Bewertung der Studien-  und Prüfungsleistungen sind 

folgende Noten zu verwenden:  

Prozent-

punkte 

Note  

 

Note  

(Beschreibung) 

Definition  

97-100 

91-96 

1,0; 

1,3 
= sehr gut  = eine hervorragende Leistung  

86-90 

81-85 

76-80 

1,7; 

2,0; 

2,3 

= gut   
= eine Leistung, die erheblich über den durch-

schnittlichen Anforderungen liegt  

71-75 

66-70 

61-65 

2,7; 

3,0; 

3,3 

= befriedigend  
= eine Leistung, die den durchschnittlichen An-

forderungen entspricht  

56-60 

50-55 

3,7; 

4,0 
= ausreichend  

= eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt 

0-49 5,0 
= nicht ausreichend  

= eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel 

den Anforderungen nicht mehr genügt 
 

3Noten schlechter als 4,0 sind nicht ausreichend. 4Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind 

nicht zulässig. 
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(3) Ergänzend zur Ausweisung der Benotung der Prüfungsleistungen gem. Abs. 1 und 

Abs. 2 kann eine Ausweisung gemäß dem ECTS – European Credit Transfer and 

Accumulation System – erfolgen. 2Die Umrechnung der ECTS-Note erfolgt gemäß 

der folgenden Tabelle: 

ECTS- 

Note  

% erfolgreicher Studierender, 

die diese Note erreichen  

ECTS Definition 

A 10 Auszeichnungswürdige, hervorragende Leistung 

B 25 Überdurchschnittliche Leistungen, kaum Fehler 

C 30 Insgesamt gute Leistung, jedoch einige Fehler  

D 25 Leistung entspricht durchschnittlichen Anforderun-

gen 

E 10 Leistung entspricht trotz Mängel der  

Mindestanforderung  

F -  Nicht bestanden -  es sind Verbesserungen erfor-

derlich, bevor die Leistungen anerkannt werden 

können 

FX -  Nicht bestanden -  es sind erhebliche Verbesserun-

gen erforderlich  
 

3Zur Bildung der ECTS-Note werden die Noten der letzten drei Studienjahrgänge als 

Grundgesamtheit herangezogen (Kohorte).  54Die ECTS-Note wird im Diploma Supp-

lement ausgewiesen. 5Liegen Noten von weniger als drei Jahrgängen vor, wird die 

relative Note gemäß der Verteilung der Noten in allen vergleichbaren Masterstudi-

engängen des jeweiligen Jahrgangs vergeben.  

 

§ 19 ECTS-Kreditpunkte 

(1) Für bestandene Module werden ECTS-Kreditpunkte vergeben. 2Das 

Kreditpunktevergabesystem folgt den Richtlinien des European Credit Transfer and 

Accumulation System (ECTS). 3Sofern ein Modul erfolgreich absolviert ist, werden alle 

diesem Modul zugeordneten ECTS-Kreditpunkte zuerkannt. 4Die Summe der 

erreichten ECTS-Kreditpunkte dient als Ausweis des Umfangs des erfolgreich 

absolvierten Studienpensums. 5Die Kreditpunkte werden im Master -Zeugnis 

ausgewiesen. 

(2) Für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums sind 120 ECTS-Kreditpunkte zu er-

werben.  

(3) Für den Erwerb eines ECTS-Kreditpunkts wird ein Arbeitsaufwand von 25 Stunden 

zugrunde gelegt. 3In die Berechnung des Arbeitsaufwands des Studiums fließen 
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sämtliche Lehrveranstaltungen, die Zeit für das Selbststudium, sowie Prüfungsvorbe-

reitungen und die Prüfungen mit ein.  

(4) Die für einen erfolgreichen Abschluss des Studiums insgesamt sowie je Modul zu 

erreichenden ECTS-Kreditpunkte sind im Teil B der Studien - und Prüfungsordnung 

geregelt. 

 

§ 20 Studienunterbrechung  

(1) Kann ein Prüfling aufgrund nachweislich längerer schwerer Krankheit oder aus einem 

anderen zwingenden Grund ein Fachsemester nicht ordnungsgemäß beginnen oder 

zu Ende führen, so gilt das Studium während dieser Zeit als nicht unterbrochen. 2Ein 

Hinderungsgrund ist insbesondere anzunehmen, wenn mindestens vier Woch en der 

Mutterschutzfrist in das entsprechende Fachsemester fallen. 3Für den Fall der 

Erkrankung ist es erforderlich, dass ein Prüfling unverzüglich durch Attest eines von 

der EUFH zu benennenden Facharztes nachweist, dass die Aufnahme bzw. die 

Fortführung des Studiums aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist. 

(2) Prüfungsorganisation und Prüfungsverfahren berücksichtigen die gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit sowie Ausfallzeiten durch Pflege 

oder Versorgung von Ehegatten, eing etragenen Lebenspartnerinnen und 

Lebenspartnern oder eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades 

Verschwägerten, wenn diese oder dieser pflege-  oder versorgungsbedürftig ist. 2Um 

Verfahrensabläufe zeitlich anzupassen, bedarf es in der Regel eines Antrags des 

Prüflings. 

(3) Auch Studienverzögerungen infolge einer Behinderung bleiben unberücksichtigt, 

höchstens jedoch bis zu vier Semestern. 

 

§ 21 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur Wahrnehmung der durch diese Ordnung 

zugewiesenen Aufgaben wird ein Master-Prüfungsausschuss gebildet. 2Dem 

Prüfungsausschuss gehören stimmberechtigt die Dekane der Fachbereiche der diese 

Ordnung betreffenden Studi engänge, ein Vertreter aus dem Kreis der 

Studiengangsleiter, je ein Studierendenvertreter des Studierendenrats und des 

Studierendenparlaments sowie in beratender Funktion die Leitung des Prüfungsamts 

an.  

(2) Ein Professor der Hochschule, der vom Prüfungsausschuss gewählt wird, ist ständiges 

stimmberechtigtes Mitglied, hat den Vorsitz und führt die Geschäfte des 
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Prüfungsausschusses. 2Der Vorsitzende kann einen Stellvertreter benennen, der an 

seiner Stelle die Aufgaben des Vorsitzenden wahrnimmt.  

(3) Eine Abwahl des Prüfungsausschussvorsitzenden ist möglich, sofern die Entscheidung 

darüber in einer förmlichen Abstimmung von den sonstigen Mitgliedern des 

Prüfungsausschusses einstimmig getroffen wird und an seiner Stelle ein neuer 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses gewählt wird. 

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung 

eingehalten werden. 2Er stellt das Ergebnis der Prüfungen fest und entscheidet in den 

ihm in dieser Studien- und Prüfungsordnung zugewiesenen Angelegenheiten. 

(5) Der Prüfungsausschuss hat dafür Sorge zu tragen, dass die für die Korrektur der 

Prüfungen und die Korrektur der Master-Thesis gesetzten Fristen eingehalten werden 

und das Studium innerhalb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 2Der 

Prüfungsausschuss ist angehalten, den Fachbereichen und dem Präsidium 

Anregungen zur Reform dieser Ordnung zu geben. 3Der Dekan eines Fachbereichs 

legt die Empfehlungen des Prüfungsausschusses innerhalb seines Fachbereichs offen. 
4Das Prüfungsamt führt die Prüfungsakten. 

(6) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen 

gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Die 

Abwahl des Prüfungssauschussvorsitzenden unterliegt besonderen Erfordernissen, 

diese regelt §21 (3). 3Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit 

seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder der stellvertretende Vorsitzende, 

anwesend sind. 

(7) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschusses, mit Ausnahme des 

Vorsitzenden, beträgt in der Regel zwei Jahre. 2Die studentischen Vertreter werden 

vom Studierendenparlament bestimmt. 3Ihre Amtszeit beträgt ein Jahr. 4Eine erneute 

Amtszeit ist zulässig. 

(8) Die wesentlichen Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des 

Prüfungsausschusses sind in der Niederschrift festzuhalten. 

(9) Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter bereitet die Beschlüsse des 

Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. 2Der Prüfungsausschuss kann zudem auch 

andere seiner Befugnisse auf den Vorsitzenden und/oder den stellvertretenden 

Vorsitzenden widerruflich übertragen. 

(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme der 

Prüfungen als Beobachtende teilzunehmen. 
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(11) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des 

Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 

(12) Erhebliche Täuschungsversuche oder anderes unangemessenes Verhalten im 

Zusammenhang mit Prüfungen nimmt der Prüfungsausschuss auf Vorschlag des 

Prüfungsausschussvorsitzenden und des zuständigen Dekans zum Anlass, die 

Studien- und Prüfungssituation der/des jeweiligen Studierenden zu überprüfen und 

gegebenenfalls weitere Maßnahmen festzulegen. 

 

§ 22 Prüfende, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestellt nach Vorschlag des 

Fachbereichs die Prüfenden sowie die Beisitzer. 

(2) Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen. 

(3) Wird eine Prüfung von mehreren Prüfenden abgenommen, ist ein Prüfender als 

Erstprüfender zu bestellen. 2Zur Abnahme von Prüfungen werden Mitglieder des 

Lehrkörpers der EUFH nach § 65 HG NRW bestellt. 3Lehrkräfte für besondere 

Aufgaben sowie in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen 

können in geeigneten Prüfungsgebieten zur Abnahme von Prüfungen bestellt 

werden. 4Erstprüfender ist in der Regel der Lehrende, der die Lehrveranstaltung 

durchführt. 5Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die 

selbst mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 

Qualifikation besitzen und, sofern nicht zwingende Gründe eine Abweichung 

erfordern, in dem Studienabschnitt, auf den sich die Prüfung bezieht, eine 

einschlägige selbständige Lehrtätigkeit ausgeübt haben. 6Sind mehrere Prüfer zu 

bestellen, soll mindestens ein Prüfer in dem betreffenden Prüfungsfach gelehrt 

haben. 7Zu Beisitzern in Prüfungen dürfen nur Personen bestellt werden, die gemäß 

§ 65 (1) Satz 2 HG NRW die hierfür erforderliche Qualifikation besitzen. 

(4) Mündliche Prüfungen finden vor mehreren Prüfenden (Kollegialprüfung) oder vor 

einem Prüfenden und einem Beisitzer statt. 3Der Beisitzer ist vor der 

Notenfestsetzung zu hören. 4Studierende können für mündliche Prüfungen ihren 

Erstprüfer vorschlagen. 5Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 

(5) Das Thema der Master-Thesis kann der Studierende vorschlagen. 2Der Vorschlag 

begründet keinen Anspruch. 3Das Thema der Master-Thesis wird durch den Betreuer 

der Master-Thesis festgelegt. 4Für die Bewertung der Master-Thesis sind zwei 

Prüfende zu bestellen. 5Der Betreuer der Master-Thesis ist der Erstprüfende. 
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(6) Das Prüfungsamt stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden 

rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, 

bekannt gegeben werden.  

(7) Handelt es sich bei einer abzulegenden Prüfungsleistung um die letzte 

Wiederholungsmöglichkeit, muss diese von zwei Prüfern abgenommen und 

bewertet werden.  

 

§ 23 Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 

(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Note mindestens 50 Prozentpunkte 

beträgt. 2Eine Modulprüfung ist nicht bestanden, wenn die Prüfung mit weniger als 50 

Prozentpunkten bewertet wurde. 3Sofern in einem Modul Teilmodulprüfungen 

vorgesehen sind, ergibt der gewichtete Durchschnitt der Teilmodulprüfungsnoten die 

Modulnote . 4Eine ihrerseits aus Teilprüfungen bestehende Teilmodulprüfung ist 

bestanden, wenn der gewichtete Durchschnitt der Teilprüfungsleistungen insgesamt 

mindestens 50 Prozentpunkten beträgt. 

(2) Sind an einer Prüfung zwei oder mehr als zwei Prüfende beteiligt, ist die Prüfung 

bestanden, wenn die Prüfenden die Prüfungsleistung jeweils mit mindestens 50 

Prozentpunkten bewerten. 2Bei der Notenbildung wird das arithmetische Mittel der 

Bewertungen der Prüfer gebildet. 3Wenn a) die Noten im Fall von zwei beteiligten 

Prüfern um 20 oder mehr Prozentpunkte voneinander abweichen und im 

arithmetischen Mittel nicht geringer als 50 Prozentpunkte sind oder b) ein Prüfender 

die Prüfungsleistung mit 50 oder mehr Prozentpunkten und der andere mit weniger 

als 50 Prozentpunkten bewertet, wird vom Prüfungsausschussvorsitzenden ein dritter 

Prüfer bestimmt. 4Die Prüfungsnote ergibt sich dann aus dem Median der Noten aller 

drei beteiligten Prüfer. 

(3) Das Master-Studium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die laut dieser Ordnung zu 

erbringend en ECTS-Kreditpunkte in vollem Umfang und den 

studiengangspezifischen Bestimmungen entsprechend erbracht sind.  

(4) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ und null Prozentpunkten 

bewertet und damit als „nicht bestanden“, wenn der Prüfling ohne triftige Gründe 

a. zu einem Prüfungstermin nicht erscheint und/oder 

b. nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt und/oder 

c. die Wiederholung einer Prüfungsleistung innerhalb der dafür festgelegten 

Frist nicht durchführt. 
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(5) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige und belegte Gründe 

nicht eingehalten, so gilt sie als mit „nicht ausreichend“ und null Prozentpunkten 

bewertet. 2In Fällen, in denen der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht 

eingehalten werden kann, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der 

Grundsätze der Chancengleichheit darüber, ob der Abgabetermin für die 

Prüfungsleistung entsprechend hinausgeschoben, die hinausgeschobene Abgabe bei 

der Bewertung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe gestellt wird. 3Der 

Abgabetermin wegen nachgewiesener Erkrankung oder aus sonstigen triftigen 

Gründen kann für Hausarbeiten um insgesamt höchstens zwei Wochen, im 

berufsbegleitenden Studium um insgesamt höchstens vier Wochen hinausgeschoben 

werden. 

(6) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis von Prüfungen geltend gemachten Gründe 

müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft 

gemacht werden; andernfalls gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 

ausreichend“ und null Prozentpunkten bewertet. 2Die Exmatrikulation als solche oder 

eine Beurlaubung gelten nicht als triftige Gründe. 3Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest 

vorzulegen, das die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt, soweit die Krankheit nicht 

offenkundig ist.  4Werden die Gründe vom Prüfungsausschuss anerkannt, so wird ein 

neuer Termin, in der Regel der nächste reguläre Prüfungstermin, anberaumt. 

(7) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis seiner eigenen oder einer anderen 

Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 

beeinflussen, gilt die betreffende Prüfung bzw. gelten die entsprechenden Prüfungen 

als nicht bestanden und werden mit null Prozentpunkten bewertet. 2Die Entscheidung 

über das Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen trifft der Prüfungsausschuss. 3In 

schwerwiegenden oder Wiederholungsfällen kann der Prüfungsausschuss den Prüfling 

von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen und gegebenenfalls 

exmatrikulieren. 

(8) Wer sich eines erheblichen Verstoßes gegen den ordnungsgemäßen Ablauf des 

Prüfungsverfahrens schuldig gemacht hat, kann vom Prüfer oder von der die Aufsicht 

führenden Person nach erfolgloser Abmahnung von der Fortsetzung der 

Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende 

Prüfungsleistung als nicht bestanden und wird mit null Prozentpunkten bewertet . 

(9) Das Master-Studium ist endgültig nicht bestanden, und damit endgültig nicht 

erfolgreich abgeschlossen, wenn ein oder mehrere Module endgültig mit „nicht 

ausreichend“ bewertet wurden oder als bewertet gelten und eine weitere 

Wiederholungsmöglichkeit nicht mehr gegeben ist. 
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§ 24 Wiederholung von Prüfungen 

(1) Wurde eine  Modul -  oder  Teilmodulprüfung mit weniger als 50 Prozentpunkten 

bewertet, besteht die Möglichkeit, die Prüfungsleistung, ggf. inklusive aller 

Teilprüfungen, zu wiederholen. 2Die Wiederholung soll mittels derselben 

Prüfungsform durchgeführt werden. 3Wenn ein Modul aus mehreren 

Teilmodulprüfungen besteht und das Modul nicht bestanden wurde, können nur die 

Teilmodulprüfungen wiederholt werden, die nicht bestanden wurden. 4Jede dieser 

Prüfungen wird mit einer Prüfungsnote nach § 18 dieser Ordnung bewertet und im 

Zeugnis (Notenübersicht) ausgewiesen. 5Wenn eine Teilmodulprüfung aus 

Teilprüfungen besteht und die Prüfung nicht bestanden wurde, dann sind alle zu 

dieser Teilmodulprüfung gehörenden Teilprüfungen zu wiederholen. 6Die Note der 

Teilmodulprüfung, jedoch nicht die Ergebnisse der zugehörigen Teilprüfungen, wird 

im Zeugnis (Notenübersicht) ausgewiesen. 7Eine zweite Wiederholung ist möglich. 

(2) Bei zwei mit „nicht ausreichend“ bewerteten Prüfungsversuchen bei denen aber 

mindestens 70 % der zum Bestehen geforderten Leistung e rbracht wurden, kann sich 

der Studierende einer mündlichen Ergänzungsprüfung unterziehen, um sich auf ein 

„ausreichend“ zu verbessern. 2Hierzu ist eine mit mindestens 50 Prozentpunkten 

bewertete Leistung in dieser Ergänzungsprüfung erforderlich. 3Die 

Ergänzungsprüfung ist vor der nächsten Wiederholungsprüfung zu absolvieren. 4Der 

Studierende entscheidet, ob er nach dem zweiten oder dritten Prüfungsversuch die 

Möglichkeit der Ergänzungsprüfung nutzt. 

(3) Prüfungen, die mit ausreichend oder besser bewertet wurden, dürfen nicht 

wiederholt werden.  

(4) Bei Versäumnis des Prüfungstermins gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht 

ausreichend“ bewertet und wird mit null Prozentpunkten ausgewiesen. 2Erfolgt das 

Versäumnis bei der Zweitwiederholung einer Prüfungsleistung, die für das Bestehen 

eines Moduls unerlässlich ist, gilt auch das Master-Studium als „endgültig nicht 

bestanden“. 

(5) Wiederholungsprüfungen sind im nächsten regulären Prüfungszeitraum, in der Regel 

im nächsten Semester, abzulegen. 2Genehmigte Abwesenheiten von de r Hochschule 

haben aufschiebende Wirkung auf Prüfungsfristen.  

(6) In berufsbegleitenden Studiengängen sind Wiederholungsprüfungen im nächsten 

Prüfungszeitraum abzulegen. 2Dies geschieht in einer gesonderten Klausurphase, die 

drei Monate nach der regulären Prüfung angeboten wird. 3Sollte eine zweite 

Wiederholungsprüfung nötig werden, so findet diese wiederum drei Monate nach der 

1. Wiederholungsprüfung statt. 4Wenn es aufgrund von entschuldigtem Fehlen bei 
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einer vorherigen Prüfung dazu kommt, dass noch eine weitere Nach-

/Wiederholungsprüfung angeboten werden muss, so findet diese sechs Monate nach 

der 2. Wiederholung und damit ein Jahr nach der ursprünglichen Prüfung gemeinsam 

mit dem nachfolgenden Jahrgang statt.  

(7) Das Erfordernis einer Prüfungswiederholung entfällt, wenn das Modul trotz des 

Nichtbestehens einer/mehrerer Prüfungen in der/den dem Modul zugewiesenen 

Lehrveranstaltung/en erfolgreich absolviert ist.  

(8) Ist das Master-Studium endgültig nicht bestanden, so erteilt der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid. 2Der Bescheid über ein 

endgültig nicht bestandenes Master-Studium ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu 

versehen. 3Zudem soll dem  Studierenden eine Bescheinigung über die erbrachten 

Prüfungsleistungen und Noten ausgestellt werden. 

(9) In demselben Studiengang an einer anderen Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfungsleistung abzulegen, 

werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten angerechnet. 

 

§ 25 Zulassungsverfahren zur Master-Thesis 

(1) Der/Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses kann einen Studierenden auf Antrag 

zur Master-Thesis zulassen, selbst wenn noch nicht alle bis dahin abzulegenden 

Modulprüfungen bestanden sind. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Master-Thesis ist spätestens fünf Wochen vor Beginn 

der Anfertigung der Master-Thesis zu stellen. 2Das Thema der Master-Thesis wird 

dem Prüfling oder einem von ihm Bevollmächtigten ausgehändigt. 3Das Datum der 

Ausgabe des Themas ist aktenkundig zu machen. 4Als erster Tag der Anfertigung der 

Master-Thesis gilt der auf die Ausgabe des Themas folgende Werktag.  

(3) Der Antrag auf Zulassung zur Master-Thesis kann bis spätestens zwei Wochen vor 

dem Beginn der Master-Thesis zurückgenommen werden; er gilt in diesem Fall als 

nicht gestellt. 2Wird der Zulassungsantrag ohne triftigen Grund später 

zurückgenommen, wird die Master-Thesis als nicht bestanden gewertet. 3In diesem 

Fall kann die Master-Thesis im darauf folgenden Semester einmal wiederholt werden.  

 

§ 26 Master-Thesis 

(1) Mit der Master-Thesis soll der Prüfling zeigen, dass er in der Lage ist, innerhalb einer 

vorgegebenen Frist ein Problem selbständig nach wissenschaftlichen Methoden zu 

bearbeiten  und dabei in die fächerübergreifenden Zusammenhänge einzuordnen. 
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2Thema und Aufgabenstellung der Master-Thesis müssen dem Prüfungszweck und 

der Bearbeitungszeit entsprechen. 3Die Art der Aufgabe und die Au fgabenstellung 

müssen mit der Vergabe des Themas präzisiert sein. 

(2) Die Master-Thesis wird im vierten Semester geschrieben. 2In den berufsbegleitenden 

Studiengängen wird die Master-Thesis im dritten Studienjahr geschrieben.  

(3) Die Master-Thesis kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. 2Der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss jedoch als 

individuelle Prüfungsleistung gegen die Leistungen der anderen Beteiligten an der 

Gruppenarbeit abgrenzbar sein und den wissenschaftlichen Anforderungen 

entsprechen. 

(4) Das Thema der Master-Thesis kann von jedem prüfungsberechtigten Mitglied des 

Lehrkörpers vorgeschlagen werden. 2Der Dekan oder der von ihm Beauftragte legen 

fest, wer Betreuer, bzw. Erstprüfender, und Zweitprüfender der Master-Thesis sind. 
3Der Prüfling hat das Vorschlagsrecht. 

(5) Die Themenausgabe erfolgt durch das Prüfungsamt. 2Die Ausgabe des Themas ist 

aktenkundig zu machen.  

(6) Die Zeit von der Vergabe des Themas bis zur Abgabe der Master-Thesis beträgt 16 

(Vollzeit) bzw. 32 (Teilzeit) Wochen. 2Der Erstprüfende legt die Obergrenze des 

Umfangs der Master-Thesis in Abstimmung mit dem Dekan des Fachbereichs, der 

den Studiengang betreut, fest. 3Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb der 

ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 4Auf einen 

begründeten und rechtzeitig vor Ablauf der Frist gestellten Antrag des Prüflings hin 

kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach Anhörung des Erstprüfers bei 

Vorliegen triftiger Gründe die Bearbeitungszeit insgesamt um höchstens vier 

Wochen, in den berufsbegleitenden Studiengängen insgesamt um höchstens acht 

Wochen verlängern, wenn der Abgabetermin aus Gründen, die der Prüfling nicht zu 

vertreten hat, nicht eingehalten werden kann.  

(7) Bei der Abgabe der Master-Thesis hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er 

die Arbeit – bei einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der 

Arbeit – selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 

Hilfsmittel benutzt hat.  

(8) Die Master-Thesis ist fristgemäß im Prüfungsamt einzureichen; der Abgabezeitpunkt 

ist aktenkundig zu machen. 2Der Prüfling hat drei gedruckte und ein elektronisches 

Exemplar/e der Master-Thesis einzureichen. 3Bei Zustimmung des Erstprüfenden ist 

es möglich, nur zwei Exemplare der Master-Thesis einzureichen. 
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(9) Jeder der beiden die Master-Thesis Prüfenden vergibt eine Note. 2Bei der 

Berechnung der endgültigen Note für die Master-Thesis gilt § 23 Absatz 2 dieser 

Ordnung.  

§ 27 Wiederholung der Master-Thesis 

(1) Wurde die Master-Thesis mit „nicht ausreichend“ bewertet oder gilt sie als mit „nicht 

ausreichend“ bewertet, so kann die Master-Thesis einmal mit einem neuen Thema 

wiederholt werden.  

(2) Das Thema der zweiten Master-Thesis wird in angemessener Frist, in der Regel 

innerhalb von drei Monaten nach Bewertung der ersten, mit „nicht ausreichend“ 

bewerteten Arbeit, ausgegeben.  

(3) Eine Rückgabe des Themas bei der Wiederholung der Master-Thesis ist nur zulässig, 

wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei Anfertigung der ersten Arbeit Gebrauch 

gemacht worden ist.  

 

§ 28 Master-Seminar und Kolloquium  

(1) Begleitend zur Erstellung der Master -Thesis wird das Master-Seminar durchgeführt. 

²Es dient der Unterstützung der Studierenden bei der Themenfindung und bei der 

Entwicklung ihres Forschungsansatzes. ³Das Master-Seminar schließt mit einem 

benoteten Kolloquium ab.  

(2) Im Kolloquium hat der Prüfling in einem Gespräch über die Master-Thesis 

nachzuweisen, dass er in der Lage ist, fächerübergreifend und problembezogen 

Fragestellungen aus dem Bereich dieser Fachrichtung selbständig auf 

wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die Arbeitsergebnisse in einem 

Fachgespräch zu vertiefen.  

(3) Das Kolloquium wird von mindestens zwei Prüfern abgenommen. 2Jede prüfende 

Person vergibt eine Note. 3Die endgültige Note für das Kolloquium ergibt sich aus 

dem Durchschnitt der von den prüfenden Personen vergebenen Noten. ³Im Übrigen 

gilt §23(2). 

(4) Das Kolloquium wird gemeinsam von den Prüfenden der Master-Thesis als 

Einzelprüfung oder Gruppenprüfung durchgeführt. 2Die Dauer des Kolloquiums 

beträgt in der Regel je Prüfling maximal 30 Minuten.  
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§ 29 Wiederholung des Kolloquiums  

(1) Wurde das Kolloquium von den Prüfenden mit „nicht ausreichend“ bewertet oder gilt 

sie als mit „nicht ausreichend“ bewertet, so kann das Kolloquium einmal wiederholt 

werden. 

(2) Das Kolloquium ist in angemessener Frist, i.d.R. innerhalb von drei Monaten nach 

Bewertung des ersten, mit „nicht ausreichend“ bewerteten Kolloquiums, zu 

wiederholen. 

 

§ 30 Zusatzprüfungen 

(1) Die Studierenden können sich freiwillig in weiteren Pflicht -  und Wahlpflicht -Modulen 

einer Prüfung unterziehen (Zusatzprüfungen). 

(2) Das Ergebnis der Zusatzprüfungen wird auf Antrag des Studierenden in ein Zeugnis 

aufgenommen. 2Bei der Festsetzung der Gesamtnote wird das Ergebnis der 

Zusatzprüfung(en) nicht mit einbezogen.  

 

§ 31 Errechnung der Gesamtnote  

(1) Das Master-Studium ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der Studierende alle 

Modulprüfungen einschließlich der Master-Thesis bestanden und  den Erwerb von 

120 ECTS-Kreditpunkten nachgewiesen hat. 

(2) Die Modu lnoten und die Master-Thesis gehen im Anteil der jeweiligen ECTS-

Kreditpunkte in die Gesamtnote ein.  

(3) Bei der Berechnung der Gesamtnote werden Dezimalstellen nicht berücksichtigt; es 

wird auf die nächst höhere ganze Zahl aufgerundet. 

 

§ 32 Zeugnisse und Bescheinigungen  

(1) Spätestens zwölf Wochen nach dem Erbringen der letzten erforderlichen 

Prüfungsleistung wird dem Prüfling eine Urkunde, ein Zeugnis und ein Diploma 

Supplement ausgestellt. 2Als Datum des Master-Zeugnisses ist der Tag anzugeben, 

an dem die letzte Prüfungsleistung abgelegt worden ist. 3In das Zeugnis werden 

aufgenommen:  

a. die einzelnen Modul -Noten mit Angabe der den Modulen zugeordneten 

Lehrveranstaltungen, in Prozentpunkten und die erreichten ECTS-Kreditpunkte, 
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b. ggf. die in den Prüfungen der einzelnen Lehrveranstaltungen erzielten Noten in 

Prozentpunkten sowie in deutscher Bezeichnung,  

c. das Thema der Master-Thesis mit ihrer Bewertung in Prozentpunkten sowie die 

Note in deutscher Be zeichnung und die erreichten ECTS-Kreditpunkte, 

d. die gemäß § 31 erreichte Gesamtnote mit der Durchschnittsbewertung in 

Prozentpunkten sowie die Note in deutscher Bezeichnung und die erreichten 

ECTS-Kreditpunkte, 

e. auf Antrag die Bewertungen und Noten der Zusa tzprüfungen. 

(2) Das Zeugnis ist von dem/der  Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 

unterzeichnen und mit dem Siegel der EUFH zu versehen.  

(3) Beim Verlassen der Hochschule vor Beendigung des Studiums oder beim Wechsel 

des Studiengangs wird auf Antrag eine Besche inigung ausgestellt, welche die 

erbrachten Prüfungs-  und Studienleistungen und deren Bewertung enthält. 

 

§ 33 Master-Urkunde 

(1) Die Master-Urkunde trägt das Datum des Zeugnisses und beurkundet den Master-

Grad gemäß § 4 dieser Ordnung.  

(2) Die Master-Urkunde wird von dem jeweiligen Dekan des Fachbereichs oder der 

Studiengangsleitung sowie dem Präsidenten unterzeichnet. 

 

§ 34 Ungültigkeit von Prüfungen 

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich 

die Noten für diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling 

getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für 

„nicht bestanden“ erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne 

dass der Prüfling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen 

der Prüfung geheilt. 2Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so 

entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen 

über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 



Europäische Fachhochschule Rhein/Erft (EUFH) 

 

Studien- und Prüfungsordnung für Master-Studiengänge, 22. August 2017,  Seite 29 
 

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung über die Ungültigkeit einer Prüfung 

Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem Prüfungsausschuss zu 

geben. 

(4) Das unrichtige oder durch Täuschung erlangte Prüfungszeugnis ist einzuziehen und 

durch ein richtiges Zeugnis oder eine Bescheinigung zu ersetzen. 2Mit dem 

unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die Master-Urkunde einzuziehen, wenn die 

Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. 3Unter 

Bezug auf die entsprechenden Bestimmungen der Prüfungsordnung können 

Prüfungsleistungen nur innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab dem 

Ausstellungsdatum des Prüfungszeugnisses angefochten werden. 

 

§ 35 Einsicht in die Prüfungsakte 

(1) Dem Prüfling wird nach Abschluss jeder Prüfung auf Antrag Einsicht in seine 

schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Bemerkungen der Prüfenden 

und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 2Bei Klausuren bestimmt der 

Prüfungsausschuss, vertreten durch das Prüfungsamt, Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 3Ein entsprechender Antrag auf Einsichtnahme ist spätestens 

innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses bzw. nach 

Aushändigung des Prüfungszeugnisses oder des Bescheids über die nicht 

bestandene Prüfung beim Prüfungsausschuss zu stellen. 

(2) Auf begründeten Antrag wird dem Prüfling die Möglichkeit eingeräumt, seine 

Prüfungsarbeit(en) mit dem/den Prüfenden zu besprechen. 2Der Prüfling hat das 

Recht, dem Ergebnis der Besprechung gemäß § 37 dieser Ordnung schriftlich zu 

widersprechen. 

 

§ 36 Hochschulöffentliche Bekanntmachungen des Prüfungsausschusses 

(1) Der Prüfungsausschuss gibt diese Ordnung hochschulöffentlich bekannt und weist 

die Studierenden zu Beginn jedes Studienabschnittes in geeigneter Weise auf die für 

sie geltenden Prüfungsbestimmungen hin. 

(2) Der Prüfungsausschuss kann beschließen, dass die Entscheidungen und andere 

Maßnahmen, die nach dieser Prüfungsordnung getroffen werden, insbesondere die 

Zulassung zur Prüfung, Versagung der Zulassung, Melde-  und Prüfungstermine und 

-fristen sowie Prüfungsergebnisse, hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt 

gemacht werden. 2Dabei sind datenschutzrechtliche Bestimmungen z u beachten. 
3Dieser Beschluss ist hochschulöffentlich in ortsüblicher Weise bekannt zu machen. 
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§ 37 Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach 

dieser Prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und der oder dem Betroffenen gegenüber 

bekannt zu geben. 2Gegen diese Entscheidungen kann entsprechend der 

Verwaltungsgerichtsordnung Widerspruch eingelegt werden.  

(2) Über den Widerspruch gegen Entscheidungen des Prüfungsausschusses entscheidet 

das Präsidium. 2Soweit sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch eine 

Prüfende oder einen Prüfenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach 

Maßgabe dieser Ordnung. 

(3) Soweit sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch einen Prüfenden richtet, 

leitet der Prüfungsausschuss den Widerspruch diesem Prüfenden zur Überprüfung 

zu. 2Ändert die oder der Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so wird die alte 

durch die geänderte Bewertung ersetzt. 3Ändert die oder der Prüfende seine 

Bewertung nicht, so überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung aufgrund der 

Stellungnahme des Prüfenden insbesondere darauf, ob:  

a. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

b. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist,  

c. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

d. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete 

Lösung als falsch gewertet worden ist oder 

e. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch meh-

rere Prüfende richtet. 5Stellt der Prüfungsausschuss einen Verstoß fest, so lässt er den 

Widerspruch zu und ändert die Bewertung entsprechend ab oder setzt eine Wieder-

holungsprüfung an. 6Wird die Prüfung wiederholt, so werden die betroffenen Prü-

fungsleistungen durch andere, mit deren Abnahme bisher nicht befasste Prüfende 

erneut bewertet. 7Der Prüfungsausschuss setzt das Prüfungsverfahren nur in Gang, 

sofern der Widerspruch des Prüflings nachweislich begründet ist. 

(4) Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats abschließend entschieden 

werden. 2Wird keine Einigung erzielt, bescheidet das Präsidium der Hochschule den 

Widerspruchsführer.  
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Teil B: Spezielle Studien- und Prüfungsbestimmungen  

 

§ 38 Business Development Management (Master of Arts):  

(1) Ziel des Masterstudiengangs Business Development Management ist es, 

anwendungsorientierte Kompetenzen aus dem Bereich der 

Wirtschaftswissenschaften zur zielgerichteten Gestaltung von Vertriebs - und 

Leistungserstellungsprozessen in Unternehmen unabhängig von deren 

Branchenzugehörigkeit zu vermitteln. ²Hierzu eignen sich die Studierenden 

Fähigkeiten und Wissen in den Kompetenzbereichen Innovations-  und 

Vertriebsmanagement, Kunden und - Qualitätsmanagement, dem Management von 

Geschäftsfeldern und dem Praxistransfer an. ³Die Verknüpfung der Lernorte 

Hochschule und Unternehmen erlaubt es dabei, theoretische Kenntnisse unmittelbar 

in der eigenen beruflichen Praxis anzuwenden und so zu verknüpfen. 4In 

Unternehmen sind Absolventen des Studiengangs Master in Business Development 

Management durch die praxisnahe duale Ausbildung unmittelbar befähigt, 

eigenständig Aufgaben über fachspezifische Sachbearbeitungstätigkeiten hinaus im 

Management für (Teil-)Projekte und Geschäftsfelder mit Schnittstellenfunktionen zu 

übernehmen, d.h. Geschäftsbereiche in denen (Dienst- )Leistungen erstellt und direkt 

kundennah vertrieben werden.  

(2) Der konsekutive Masterstudiengang Business Development Management wird als 

dualer Studiengang sowie als Vollzeitstudiengang mit einer inhaltlich identis chen 

Teilzeitvariante angeboten.  ²In der dualen Form wechseln sich die Lernorte 

Hochschule und Unternehmen über das Studium hinweg ab und werden inhaltlich 

miteinander verzahnt.  

(3) Bei erfolgreichem Abschluss des Studiengangs Business Development Management 

wird der akademische Grad „Master of Arts“ vergeben. 

(4) Das Studium besteht aus Pflichtmodulen.  

(5) Das Studienjahr ist in zwei Halbjahre (1. Halbjahr: 1.1. bis 30.6. und 2. Halbjahr: 1.7. bis 

31.12.) gegliedert. ²Studienbeginn ist der Januar eines Jahres. 

(6) Die Mod ule des Studiums umfassen die folgenden Lehrveran staltungen mit 

folgenden ECTS-Kreditpunkten und Semesterwochenstunden:  

 

Curriculumsübersicht Studiengang Business Development Management (Master of Arts),  

dual 

Curriculumsübersicht  

Business Development Management (M.A.), dual 
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Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) /  

Semesterwochenstunden (SWS)  

je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
e
w
i
c
h
t
 
f
ü
r
 
G
e
s
a
m
t
n
o
t
e

 

1.  

Sem. 

2.  

Sem. 

3.  

Sem. 

4. 

Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Innovations- und Vertriebsmanagement                        

BDM_MARK_01 Produktentwicklung und Innovationsmanagement  

Grundlagen der marktorientierten BWL  3 2             
6 K 90 6/120 

Produkt-  und Innovationsmanagement  3 2             

BDM_MARK_02 Vertriebs- und Distributionsmanagement  

Marketinginstrumente und Vertriebsplanung  3 2             
6 R 6/120 

Investitions- und Konsumgütermarketing 3 2             

BDM_GOV_01 Marktorientierte Geschäfts-  und Businessplanung 

Grundlagen des Business Planning     3 2         
6 K 90 6/120 

Finanzielles Business Planning     3 2         

BDM_MARK_03 Marktorientiertes Pricing                        

Preismanagement 1: Theorien und Konzepte         3 2     
6 R 6/120 

Preismanagement 2: Fallstudien und Anwendungen          3 2     

Kunden- und Qualitätsmanagement                       

BDM_MAN_01 Customer Relationship Management  

Management von Kundenbeziehungen      3 2         
6 K 120 6/120 

CRM-Systeme     3 2         

BDM_MAN_02 Projekt- und Qualitätsmanagement                        

Qualitätsmanagement     3 2         
6 PO 6/120 

Projektmanagement      3 2         

BDM_MAN_03 Management von externen und internen Kooperationsnetzwerken  

Unternehmenskooperation, Allianzen und Netzwerke          3 2     

5 R 5/120 Planung von Produktions - und Dienstleistungsnetz-

werken 
        2 2     

BDM_MAN_04 Management von Geschäftsverhandlungen 

Verhandlungsmanagement          3 2     
6 K 90 6/120 

Vertragsrecht         3 2     

Management von Geschäftsfeldern                       

BDM_GOV_ 02 Strategisches Geschäftsfeldmanagement  

Grundlagen Business Development 3 2             
6 K 90 6/120 

Strategisches Management 3 2             

BDM_PROD_01 Quantitative Entscheidungsunterstützung im Geschäftsfeldmanagement 

Quantitative Planungsmethoden  3 2             
5 K 120 5/120 

Prognoseplanung  2 2             

BDM_SKIL_01 Führung in Geschäftsfeldern                       
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Führung und Mitwirkung in Teams      2 2         

5 MP 5/120 Ausgewählte Bereiche der Führung in Geschäftsfel-

dern 
    3 2         

BDM_PROD_02 Operatives Geschäftsfeldmanagement 

Produktions- und Ressourcenmanagement         3 2     
5 K 120 5/120 

Betriebliche Anwendungssysteme         2 2     

Praxistransfer                       

BDM_APP_01_D Angewandte Geschäftsfeldanalyse 

Transferprojekt Geschäftsfeldanalyse 6 0             
7 HA 7/120 

Seminar Wissenschaftliches Arbeiten 1 2             

BDM_APP_02_D Angewandte Kunden - und Marktanalyse 

Transferprojekt Kunden- und Marktanalyse     6 0         
7 HA 7/120 

Seminar Qualität wissenschaftlicher Arbeiten      1 2         
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BDM_APP_03_D Angewandte Geschäftsfeldplanung 

Transferprojekt Geschäftsfeldplanung         7 0     
8 HA 8/120 

Seminar Praxisnutzen wissenschaftlicher Arbeiten         1 2     

BDM_APP_01 Master-Modul                        

Master-Seminar             5 2 
30 

KM 30/12

0 Master-Thesis             25 0 T 

CP 30 30 30 30 120 
 

SWS 18 18 18 2 56 

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbe-

richt |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 

 

Curriculumsübersicht Studiengang Business Development Management (Master of Arts),  

Vollzeit 

Curriculumsübersicht  

Business Development Management (M.A.), Vollzeit  

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) / Semesterwochen-

stunden (SWS) je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
e
w
i
c
h
t
 
f
ü
r
 
G
e
-

sa
m

tn
o

te
 

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Innovations- und Vertriebsmanagement                        

BDM_MARK_01 Produktentwicklung und Innovationsmanagement   

Grundlagen der marktorientierten BWL  3 2             
6 K 90 6/120 

Produkt-  und Innovationsmanagement   3 2            

BDM_MARK_02 Vertriebs- und Distributionsmanagement  

Marketinginstrumente und Vertriebsplanung  3 2           
6 R 6/120 

Investitions- und Konsumgütermarketing 3 2           

BDM_GOV_01 Marktorientierte Geschäfts-  und Businessplanung 

Grundlagen des Business Planning     3 2         
6 K 90 6/120 

Finanzielles Business Planning     3 2         

BDM_MARK_03 Marktorientiertes Pricing                        

Preismanagement 1: Theorien und Konzepte         3 2     
6 R 6/120 

Preismanagement 2: Fallstudien und Anwendungen          3 2     

Kunden- und Qualitätsmanagement                       

BDM_MAN_01 Customer Relationship Management 

Management von Kundenbeziehungen      3 2       
6 K 120 6/120 

CRM-Systeme     3 2       

BDM_MAN_02 Projekt- und Qualitätsmanagement                        

Qualitätsmanagement     3 2         
6 PO 6/120 

Projektmanagement    3 2         

BDM_MAN_03 Management von externen und internen Kooperationsnetzwerken  
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Unternehmenskooperationen,  Allianzen und Netz-

werke 
        3 2     

5 R 5/120 
Planung von Produktions- und Dienstleistungsnetz-

werken 
        2 2     
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BDM_MAN_04 Management von Geschäftsverhandlungen 

Verhandlungsmanagement          3 2     
6 K 90 6/120 

Vertragsrecht         3 2     

Management von Geschäftsfeldern                       

BDM_GOV_ 02 Strategisches Geschäftsfeldmanagement 

Grundlagen Business Development 3 2           
6 K 90 6/120 

Strategisches Management 3 2           

BDM_PROD_01 Quantitative Entscheidungsunterstützung im Geschäftsfeldmanagement  

Quantitative Planungsmethoden  3 2         
5 K 120 5/120 

Prognoseplanung  3 2         

BDM_SKIL_01 Führung in Geschäftsfeldern                       

Führung und Mitwirkung in Teams   3 2         

5 MP 5/120 Ausgewählte Bereiche der Führung in Geschäftsfel-

dern 
  2 2         

BDM_PROD_02 Operatives Geschäftsfeldmanagement 

Produktions- und Ressourcenmanagement         3 2     
5 K 120 5/120 

Betriebliche Anwendungssysteme         2 2     

Praxistransfer                       

BDM_APP_01 Angewandte Geschäftsfeldanalyse                       

Fallstudie Geschäftsfeldanalyse 6 0             
7 HA 7/120 

Seminar Wissenschaftliches Arbeiten 1 2           

BDM_APP_02 Angewandte Kunden- und Marktana lyse 

Fallstudie Kunden- und Marktanalyse   6 0         
7 HA 7/120 

Seminar Qualität wissenschaftlicher Arbeiten      1 2         

BDM_APP_03 Angewandte Geschäftsfeldplanung                       

Fallstudie Geschäftsfeldplanung       7 0     
8 HA 8/120 

Seminar Praxisnutzen wissenschaftlicher Arbeiten       1 2     

BDM_APP_01 Master-Modul                        

Master-Seminar             5 2 
30 

KM 30/12

0 Master-Thesis             25 0 T 

CP 30 30 30 30 120     

SWS 8 24 22 2 56     

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbe-

richt |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 
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Curriculumsübersicht Studiengang Business Development Management (Master of Arts),  

Teilzeit 

Curriculumsübersicht  

Business Development Management (M.A.), Teilzeit 

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) /  

Semesterwochenstunden (SWS) 

 je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
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f
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1. 

Sem. 

2. 

Sem. 

3. 

Sem. 

4. 

Sem. 

5. 

Sem. 

6. 

Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Innovations- und Vertriebsmanagement                                

BDM_MARK_01 Produktentwicklung und Innovationsmanagemen t 

Grundlagen der marktorientierten BWL  3 2                     
6 K 90 6/120 

Produkt-  und Innovationsmanagement  3 2                   

BDM_MARK_02 Vertriebs- und Distributionsmanagement  

Marketinginstrumente und Vertriebsplanung      3 2                 
6 R 6/120 

Investitions- und Konsumgütermarketing     3 2                 

BDM_GOV_01 Marktorientierte Geschäfts-  und Businessplanung 

Grundlagen des Business Planning         3 2             
6 K 90 6/120 

Finanzielles Business Planning         3 2             

BDM_MARK_03 Marktorientiertes Pricing                                

Preismanagement 1: Theorien und Konzepte             3 2         
6 R 6/120 

Preismanagement 2: Fallstudien und Anwendungen                  3 2     

Kunden- und Qualitätsmanagement                               

BDM_MAN_01 Customer Relationship Management 

Management von Kundenbeziehungen  3 2                     
6 K 120 6/120 

CRM-Systeme     3 2               

BDM_MAN_02 Projekt- und Qualitätsmanagement  

Qualitätsmanagement     3 2                 
6 PO 6/120 

Projektmanagement      3 2                 

BDM_MAN_03 Management von externen und internen Kooperationsnetzwerken  

Unternehmenskooperationen, Allianzen und Netz-

werke 
            3 2         

5 R 5/120 
Planung von Produktions - und Dienstleistungsnetz-

werken 
            2 2         

BDM_MAN_04 Management von Geschäftsverhandlungen 

Verhandlungsmanagement              3 2         
6 K 90 6/120 

Vertragsrecht           3 2         

Management von Geschäftsfeldern                               

BDM_GOV_ 02 Strategisches Geschäftsfeldmanagement 

Grundlagen Business Development         3 2             6 K 90 6/120 
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Strategisches Management             3 2         

BDM_PROD_01 Quantitative Entscheidungsunterstützung im Geschäftsfeldmanagement  

Quantitative Planungsmethoden          3 2             
5 K 120 5/120 

Prognoseplanung              2 2         

BDM_SKIL_01 Führung in Geschäftsfeldern                               

Führung und Mitwirkung in Teams 3 2                     

5 MP 5/120 Ausgewählte Bereiche der Führung in Geschäftsfel-

dern 
2 2                     

BDM_PROD_02 Operatives Geschäftsfeldmanagement 

Produktions- und Ressourcenmanagement             3 2         
5 K 120 5/120 

Betriebliche Anwendungssysteme             2 2         

Praxistransfer                               

BDM_APP_01 Angewandte Geschäftsfeldanalyse                               

Transferprojekt Geschäftsfeldanalyse 6 0                     
7 HA 7/120 

Seminar Wissenschaftliches Arbeiten 1 2                     

BDM_APP_02 Angewandte Kunden- und Marktana lyse 

Transferprojekt Kunden- und Marktanalyse     6 0                 
7 HA 7/120 

Seminar Qualität wissenschaftlicher Arbeiten      1 2                 

BDM_APP_03 Angewandte Geschäftsfeldplanung                               

Transferprojekt Geschäftsfeldplanung         7 0             
8 HA 8/120 

Seminar Praxisnutzen wissenschaftlicher Arbeiten         1 2             

BDM_APP_01 Master-Modul                                

Master-Seminar                 5 2 
30 

KM 30/12

0 Master-Arbeit                  25 0 T 

CP 21 22 23 24 30 120     

SWS 12 12 12 18 2 56     

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbe-

richt |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 

 

 

§ 39 Human Resource Management  (Master of Arts): 

(1) Ziel des Masterstudiengangs Human Resource Management  ist es, die Studierenden 

zur Übernahme von Spezialistenfunktionen und/oder Leitungsaufgaben im 

Personalmanagement und damit zur erfolgreichen Unterstützung des Unternehmens 

bei der Umsetzung der Ziele zu befähigen. ²Die Studierenden eignen sich im 

Studium jene Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensrepertoires an, die sie in den 

Stand versetzen, nach erfolgreichem Abschluss des Studiums unmittelbar 

Leitungspositionen im Human Resource Management  zu übernehmen und 

anwendungsorientierte, strategische Aufgaben zu bewältigen. ³Sie sind mit 
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erfolgreichem  Abschluss des Studiums ferner in der Lage, einen Einstieg in eine 

wissenschaftliche Karriere über die Promotion zu finden. 

(2) Bei erfolgreichem Abschluss des konsekutiven Studiengangs Human Resource 

Management  wird der akademische Grad „Master of Arts“ vergeben. 

(3) Das Studium besteht aus Pflichtmodulen.  

(4) Das Studienjahr ist in zwei Halbjahre (1. Halbjahr: 1.1. bis 30.6. und 2. Halbjahr: 1.7. bis 

31.12.) gegliedert. ²Studienbeginn ist der Januar eines Jahres. 

(5) Die Regelstudienzeit der Vollzeit -Variante beträgt 4, die der Teilzeit -Variante 6 

Semester. 

(6) Die Module des Studiums umfassen die folgenden Lehrveran staltungen mit 

folgenden ECTS-Kreditpunkten und Semesterwochenstunden:  

 

 

Curriculumsübersicht Studiengang Human Resource Management (Master of Arts),  

Vollzeit 

Curriculumsübersicht  

Human Resorce Management (M.A.), Vollzeit  

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) /  

Semesterwochenstunden (SWS) 

 je Semester 
C

P
 /

 M
o

d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
e
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f
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a
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t
e

 

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Studiengangsspezifische Module 

Forschungsansätze / -methoden                        

HRM_METH_01 Theorien für das Personalmanagement 

Personal-Theorien 3 2             
6 HA 6/120 

Forschungsmethoden im Personalmanagement 3 2             

HRM_RES_01 Forschungsansätze im Personalmanagement 

Ausgewählte Aspekte der Verhaltensökonomik 3 2             

9 PO 9/120 Elemente der Arbeits-  und Organisationspsychologie  3 2             

Trends in der Personalforschung 3 2             

Personalmanagement                       

HRM_ORG_01 Organisation von Personalarbeit                        

Instrumente der Personalwirtschaft 3 2             

9 K 120 9/120 Personalverwaltung und -controlling      3 2         

eHRM     3 2         
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HRM_OPR_01 Operatives Personalmanagement                        

Personalplanung     3 2     
6 PO 6/120 

Personalentwicklung      3 2         

HRM_LAW_01 Rechtsgestaltung im Personalmanagement  

Ausgewählte Aspekte des Arbeitsrechts         3 2     
6 K 120 6/120 

Arbeits- und Sozialpolitik          3 2     

HRM_GOV_01 Unternehmensstrategie und Personalmanagement   

Strategisches Personalmanagement         3 2     
6 HA 6/120 

Internationales Personalmanagement          3 2     

HRM_MAN_01 Management von Humanressourcen  

Perspektiven der Mitarbeiterführung         3 2     
6 R 6/120 

Motivationsmanagement und Anreizsysteme          3 2     

Forschungs- und Transferkompetenz                        

HRM_RES_02 Anwendungsorientiertes Forschungsprojekt  

Forschungsprojekt     6 4 6 2     12 PO 
12/12

0 

HRM_THES_01 Master-Modul                        

Master-Seminar             5 4 
30 

KM 30/12

0 Master-Thesis             25 0 T 

Studiengangsübergreifende Module 

Allgemeine Managementkompetenzen                        

MA_METH_01 Entscheidungskompetenz                       

Operations Research 3 2             
6 K 120 6/120 

Statistik 3 2             

MA_ETH_01 Corporate Social Responsibility 

Unternehmensethik     3 2         
6 MP 6/120 

Nachhaltigkeitsmanagement      3 2         

MA_CHAN_01 Management von Veränderungen                       

Management von Veränderungen         3 2     
6 R 6/120 

Fallstudien Change Management          3 2     

MA_ETH_01 Ausgewählte Aspekte der Unternehmensführung               

Konfliktanalyse und Verhandlungsstrategien      3 2         
6 PER 6/120 

Corporate Governance       3 2         

MA_GOV_01 Internationales Management                        

Internationale Wirtschaft 3 2             
6 K 120 6/120 

Internationalisierungsstrategien  3 2             

CP 30 30 30 30 120   

SWS 20 20 18 4 62   

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbe-

richt |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 
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Curriculumsübersicht Studiengang Human Resource Management (Master of Arts),  

Teilzeit 

Curriculumsübersicht  

Human Resource Management (M.A.), Teilzeit 

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) /  

Semesterwochenstunden (SWS)  

je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
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1. 

Sem. 

2. 

Sem. 

3. 

Sem. 

4. 

Sem. 

5. 

Sem. 

6. 

Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Studiengangsspezifische Module 

Forschungsansätze / -methoden                                

HRM_METH_01 Theorien für das Personalmanagement 

Personal-Theorien 3 2                     
6 HA 6/120 

Forschungsmethoden im Personalmanagement  3 2                     

HRM_RES_01 Forschungsansätze im Personalmanagement 

Ausgewählte Aspekte der Verhaltensökonomik 3 2                     

9 PO 9/120 Elemente der Arbeits-  und Organisationspsychologie  3 2                     

Trends in der Personalforschung     3 2                 

Personalmanagement                               

HRM_ORG_01 Organisation von Personalarbeit                                

Personalwirtschaft 3 2                     

9 
K 

120 
9/120 Personalverwaltung und -controlling  3 2                     

eHRM     3 2                 

HRM_OPR_01 Operatives Personalmanagement                                

Personalplanung     3 2                 
6 PO 6/120 

Personalentwicklung      3 2                 

HRM_LAW_01 Rechtsgestaltung im Personalmanagement  

Ausgewählte Aspekte des Arbeitsrechts         3 2             
6 

K 

120 
6/120 

Arbeits- und Sozialpolitik          3 2             

HRM_GOV_01 Unternehmensstrategie und Personalmanagement  

Strategisches Personalmanagement             3 2         
6 HA 6/120 

Internationales Personalmanagement              3 2         

HRM_MAN_01 Management von Humanressourcen  

Perspektiven der Mitarbeiterführung         3 2             
6 R 6/120 

Motivationsmanagement und Anreizsysteme          3 2             

Forschungs- und Transferkompetenz                                

HRM_RES_02 Anwendungsorientiertes Forschungsprojekt   

Forschungsprojekt     4 2 4 2 4 2         12 PO 
12/12

0 
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HRM_THES_01 Master-Modul                                

Master-Seminar                 5 CP / 4 SWS 

30 

KM 
30/12

0 Master-Thesis                 
25 CP / 0 

SWS 
T 

Studiengangsübergreifende Module 

Allgemeine Managementkompetenzen                                

MA_METH_01 Entscheidungskompetenz                               

Operations Research 3 2                     
6 

K 

120 
6/120 

Statistik 3 2                     

MA_ETH_01 Corporate Social Responsibility 

Unternehmensethik     3 2                 
6 MP 6/120 

Nachhaltigkeitsmanagement      3 2                 

MA_CHAN_01 Management von Veränderungen                               

Management von Veränderungen         3 2             
6 R 6/120 

Fallstudien Change Management          3 2             

MA_ETH_01 Ausgewählte Aspekte der Unternehmensführung                     

Konfliktanalyse und Verhandlungsstrategien              3 2         
6 PER 6/120 

Corporate Governance               3 2         

MA_GOV_01 Internationales Management                                

Internationale Wirtschaft              3 2         
6 

K 

120 
6/120 

Internationalisierungsstrategien              3 2         

CP 24 22 22 22 30 120   

SWS 16 14 14 14 4 62   

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbe-

richt |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 
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§ 40 Logistikmanagement (Master of Arts):  

(1) Ziel des Masterstudiengangs Logistikmanagement ist es, logistische Kenntnisse, die in 

einem bereits absolvierten wirtschaftswissenschaftlichen Studium oder im 

Berufsleben erworben wurden, theoretisch und praxisbezogen zu vertiefen und zu 

erweitern. ²Dabei werden insbesondere umfassende Kenntnisse über Strukturen und 

Analysemethoden länderübergreifender Unternehmensnetzwerke und 

internationaler Logistikmärkte, aber auch die sichere Handhabung der aktuellen 

Werkzeuge der Logistik vermittelt. ³Die Absolventen des Studiums 

Logistikmanagement sind somit ideal für die Übernahme von Management-

Tätigkeiten in der industriellen und wissenschaftlichen Berufswelt vorbereitet.  

(2) Bei erfolgreichem Abschluss des konsekutiven Studiengangs Logistikmanagement 

wird der akademische Grad „Master of Arts“ vergeben. 

(3) Das Studium besteht aus Pflichtmodulen.  

(4) Das Studienjahr ist in zwei Halbjahre (1. Halbjahr: 1.1. bis 30.6. und 2. Halbjahr: 1.7. bis 

31.12.) gegliedert. ²Studienbeginn ist der Januar eines Jahres. 

(5) Die Regelstudienzeit der Vollzeit -Variante beträgt 4, die der Teilzeit-Variante 6 

Semester. 

(6) Die Module des Studiums umfassen die folgenden Lehrveran staltungen mit 

folgenden ECTS-Kreditpunkten und Semesterwochenstunden:  

 

Curriculumsübersicht Studiengang Logistikmanagement (Master of Arts), Vollzeit 

Curriculumsübersicht  

Logistikmanagement (M.A.), Vollzeit  

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) /  

Semesterwochenstunden (SWS)  

je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
e
w
i
c
h
t
 
f
ü
r
 
G
e
s
a
m
t
n
o
t
e

 

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Studiengangsspezifische Module 

Forschungsansätze / -methoden                        

LMM_RES_01 Theorie und Forschung in der Logistik 

Trends der Logistikforschung  3 2             
6 K 120 6/120 

Wissenschaftliche Methoden in der Logistik  3 2             

Logistikmanagement                        

LMM_APP_01 Management von Supply Chains                        
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Supply Chain Management und logistische Netz-

werke  
3 2             

9 K 120 9/120 
Risikomanagement in der Supply Chain  3 2             

Logistische Anwendungssysteme 3 2             

LMM_LAW_01 Wirtschafts- , Transport- und Logistikrecht  

Wirtschafts- , Transport-  und Logistikrecht  3 2             3 
HA / 

R 
3/120 

LMM_MARK_01 Marketing und Innovationsmanagement in der Logistik  

Marketing von Logistik Dienstleistungen      3 2         

6 PO 6/120 Innovations- und Qualitätsmanagement in der Logis-

tik 
    3 2         
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LMM_OPR_01 Intralogistik und Resourcenmanagement 

Intralogistik     3 2         
6 

HA / 

R  
6/120 

Ressourcenmanagement     3 2         

LMM_ECON_01 Europäische und globale Logistikmärkte 

Europäische Logistikmärkte         3 2     
6 

HA / 

R 
6/120 

Globale Logistikmärkte         3 2     

LMM_APP_02 Spezielle Dienstleistungsaspekte in der Logistik 

Outsourcing und Kontraktlogistik          3 2     
6 HA 6/120 

Logistik Consulting         3 2     

LMM_APP_03 Branchenlogistik                        

Industrielle Logistik         3 2     
6 K 120 6/120 

Konsumgüterlogistik         3 2     

Forschungs- und Transferkompetenz                        

LMM_RES_02 Anwendungsorientiertes Forschungsprojekt 

Forschungsprojekt     6 3 6 3     12 PO 
12/12

0 

LMM_THES_01Master-Modul                        

Master-Seminar             5 4 
30 

KM 30/12

0 Master-Thesis             25 0 T 

Studiengangsübergreifende Module 

Allgemeine Managementkompetenzen                        

MA_METH_01Entscheidungskompetenz                       

Operations Research 3 2             
6 K 120 6/120 

Statistik  3 2             

MA_ETH_01Corporate Social Responsibility                       

Unternehmensethik     3 2         
6 MP 6/120 

Nachhaltigkeitsmanagement      3 2         

MA_CHAN_01Management von Veränderungen                       

Management von Veränderungen          3 2     
6 R 6/120 

Fallstudien Change Management          3 2     

MA_SKIL_01Ausgewählte Aspekte der Unternehmensführung 

Konfliktanalyse und Verhandlungsstrategien      3 2         
6 PER 6/120 

Corporate Governance       3 2         

MA_GOV_01Internationales Management                        

Internationale Wirtschaft  3 2             
6 K 120 6/120 

Internationalisierungsstrategien  3 2             

CP 30 30 30 30 120   

SWS 20 19 19 4 62   

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbericht |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 
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Curriculumsübersicht Studiengang Logistikmanagement (Master of Arts) , Teilzeit 

Curriculumsübersicht  

Logistikmanagement (M.A.), Teilzeit 

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) /  

Semesterwochenstunden (SWS)  

je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
e
w
i
c
h
t
 
f
ü
r
 
G
e
s
a
m
t
n
o
t
e

 

1. 

Sem. 

2. 

Sem. 

3. 

Sem. 

4. 

Sem. 

5. 

Sem. 

6. 

Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Studiengangsspezifische Module 

Forschungsansätze / -methoden                                

LMM_RES_01 Theorie und Forschung in der Logistik 

Trends der Logistikforschung  3 2                     
6 K 120 6/120 

Wissenschaftliche Methoden in der Logistik  3 2                     

Logistikmanagement                                

LMM_APP_01 Management von Supply Chains                                

Supply Chain Management und logistische Netz-

werke  
3 2                     

9 K 120 9/120 
Risikomanagement in der Supply Chain  3 2                     

Logistische Anwendungssysteme 3 2                     

LMM_LAW_01Wirtschafts- , Transport-  und Logistikrecht  

Recht     3 2                 3 
HA / 

R 
3/120 

LMM_MARK_01Marketing und Innovationsmanagement in der Logistik  

Marketing von Logistik Dienstleistungen      3 2                 

6 PO 6/120 Innovations- und Qualitätsmanagement in der Logis-

tik 
    3 2                 

LMM_OPR_01 Intralogistik und Resourcenmanagement 

Intralogistik     3 2                 
6 

HA / 

R 

6/120

  Ressourcenmanagement     3 2                 

LMM_ECON_01 Europäische und globale Logistikmärkte 

Europäische Logistikmärkte         3 2             
6 

HA / 

R 
6/120 

Globale Logistikmärkte         3 2             

LMM_APP_02 Spezielle Dienstleistungsaspekte in der Logistik 

Outsourcing und Kontraktlogistik          3 2             
6 HA 6/120 

Logistik Consulting         3 2             

LMM_APP_03 Branchenlogistik                                

Industrielle Logistik             3 2         
6 K 120 6/120 

Konsumgüterlogistik             3 2         

Forschungs- und Transferkompetenz                                

LMM_RES_02 Anwendungsorientiertes Forschungsprojekt 
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Forschungsprojekt     4 2 4 2 4 2         12 PO 
12/12

0 

LMM_THES_01 Master-Modul                                

Master-Seminar                 5 CP / 4 SWS 

30 

KM 
30/12

0 Master-Thesis                 
25 CP / 0 

SWS 
T 

Studiengangsübergreifende Module 

Allgemeine Managementkompetenzen                                

MA_METH_01 Entscheidungskompetenz                               

Operations Research 3 2                     
6 K 120 6/120 

Statistik  3 2                     

MA_ETH_01 Corporate Social Responsibility                               

Unternehmensethik     3 2                 
6 MP 6/120 

Nachhaltigkeitsmanagement      3 2                 

MA_CHAN_01 Management von Veränderungen                               

Management von Veränderungen          3 2             
6 R 6/120 

Fallstudien Change Management          3 2             

MA_SKIL_01 Ausgewählte Aspekte der Unternehmensführung 

Konfliktanalyse und Verhandlungsstrategien              3 2         
6 PER 6/120 

Corporate Governance              3 2         

MA_GOV_01 Internationales Management                                

Internationale Wirtschaft              3 2         
6 K 120 6/120 

Internationalisierungsstrategien              3 2         

CP 21 25 22 22 30 120   

SWS 14 16 14 14 4 62   

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbe-

richt |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 
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§ 41 Dynamic Management (Master of Arts): 

(1) Ziel des Masterstudiengangs Dynamic Management  ist es, die Studierenden zu befä-

higen, Unternehmensentscheidungen auf Grundlage vertiefter wissenschaftlicher 

Methoden und Fachkenntnisse systematisch vorzubereiten und erfolgreich umzuset-

zen. Durch das Studium, welches sowohl theoretische als auch praxisorientierte Lö-

sungsansätze vermittelt, werden die Absolventen in besonderer Weise in die Lage 

versetzt, ihre allgemeine Führungskompetenz zur Weiterentwicklung des Unterneh-

mens einsetzen und bei der Führung und Gestaltung von Managementprozessen 

hoch komplexen Herausforderungen zu begegnen. Durch eigene Transferleistungen 

sollen erarbeitete Wissensgebiete anwendungsorientiert erweitert, erlernte Metho-

den weiterentwickelt sowie neue Zielsetzungen integriert werden. Mit den erworbe-

nen Kompetenzen sollen die Absolventen zur Übernahme von Leitungs- bzw. Stabs-

funktionen befähigt werden. 

(2) Bei erfolgreichem Abschluss des konsekutiven Studiengangs Dynamic Management 

wird der akademische Grad „Master of Arts“ vergeben. 

(3) Das Studium besteht aus Pflicht-  und Wahlpflichtmodulen.  

(4) Das Studium beginnt zum Wintersemester eines Jahres. 

(5) Die Regelstudienzeit der Vollze it-Variante beträgt 4, die der Teilzeit-Variante 6 

Semester. 

(6) Die Module des Wahlpflichtbereichs können aus einem Katalog von 

Wahlpflichtmodulen gewählt werden. 2Ein aktualisiertes Angebot bleibt nach 

Maßgabe der Lehrkapazität und Nachfrage vorbehalten. 

(7) Die Module des Studiums umfassen die folgenden Lehrveran staltungen mit 

folgenden ECTS-Kreditpunkten und Semesterwochenstunden:  

 

Curriculumsübersicht Studiengang Dynamic Management (Master of Arts), Vollzeit  

Curriculumsübersicht  

Dynamic Management (M.A.), Vollzeit 

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) / Semesterwochen-

stunden (SWS) je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
e
w
i
c
h
t
 
f
ü
r
 
G
e
s
a
m
t
n
o
t
e

 

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Managing Dynamics                       

MDM_RES_01 Dynamik und Methoden 

Dynamik im Management  3 2             6 PO 6/120 
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Beherrschung von Dynamik und Komplexität 3 2             

Inspiring Customers & Establishing Profitability                        

MDM_MARK_01 Dynamisches Marketing 

Marktforschung in dynamischen Märkten 3 2             
6 HA 6/120 

Konzepte des dynamischen Marketings  3 2             

MDM_MARK_02 Profitabilitätsmanagement  

Portfoliomanagement      3 2         
6 K 120 6/120 

Preismanagement     3 2         
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Mastering Environment & Relationships                       

MDM_ECON_01 Management der Unternehmensumwelt  

Europäische Wirtschafts-  und Finanzpolitik  3 2             
6 K 120 6/120 

Politische Entscheidungsprozesse und Einflussnahme 3 2             

MDM_MARK_03 Beziehungsmanagement 

Verhandlungsanalyse und verfeinerte Verhandlungs-

techniken  
3 2             

6 PER 6/120 

Integrierte Kommunikation  3 2             

Mastering Change                       

MDM_CHAN_01 Wandel gestalten  

Entwicklungen in Technologiefeldern und Technolo-

giemanagement  
3 2             

6 K 120 6/120 

Innovationsmanagement  3 2             

MDM_FIN_01 Investition und Finanzierung 

Investitionsmanagement      3 2         
6 K 120 6/120 

Moderne Unternehmensfinanzierung      3 2         

Mastering Processes                       

MDM_LOG_01 Prozessmanagement 

Management dynamischer Prozesse     3 2         
6 K 120 6/120 

Supply Chain Management      3 2         

MDM_IT_01 Management von Informationssystemen 

Flexible Systeme und Systemintegration     3 2         
6 K 120 6/120 

Dispositive Systeme und Knowledge Management          3 2     

Mastering Human Resource & Organisation                        

MDM_HRM_01 Teamentwicklung 

Personalentwicklung         3 2     
6 K 120 6/120 

Kollektive Entscheidungen         3 2     

MDM_ORG_01 Organisationsmanagement 

Organisationsentwicklung          3 2     
6 

PER 
6/120 

Projektmanagement          3 2     HA 

Mastering Responsability                       

MA_ETH_01 Corporate Social Responsibility 

Unternehmensethik         3 2     
6 MP 6/120 

Nachhaltigkeitsmanagement          3 2     

Focusing                       

MDM_ELEC_01 Wahlfächer 

Wahlfach nach Abstimmung mit Studierenden      4 2         
8 OPT 8/120 

Wahlfach nach Abstimmung mit Studierenden          4 2     

Mastering Real Dynamics                       

MDM_PROJ_01 Transferprojekte 

Projekt 1: Unternehmenssimulation     5 2         
10 

PR 
10/120 

Projekt 2: Europäisches Management          5 2     PR 
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MA_THES_01 Master-Modul                        

Master-Seminar             5 4 
30 

KM 
30/120 

Master-Thesis             25 0 T 

CP 30 30 30 30 120   

SWS 20 18 18 4 60   

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbe-

richt |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 

 

Curriculumsübersicht Studiengang Dynamic Management (Master of Arts) , Teilzeit 

Curriculumsübersicht  

Dynamic Management (M.A.), Teilzeit  

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) /  

Semesterwochenstunden (SWS)  

je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 
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r
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n
g
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f
o
r
m
*

 

G
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f
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G
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1. 

Sem. 

2. 

Sem. 

3. 

Sem. 

4. 

Sem. 

5. 

Sem. 

6. 

Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Managing Dynamics                                

MDM_RES_01 Dynamik und Methoden 

Dynamik im Management  3 2                     
6 PO 6/120 

Beherrschung von Dynamik und Komplexität 3 2                     

Inspiring Customers & Establishing Profitability                                

MDM_MARK_01 Dynamisches Marketing 

Marktforschung in dynamischen Märkten 3 2                     
6 HA 6/120 

Konzepte des dynamischen Marketings  3 2                     

MDM_MARK_02 Profitabilitätsmanagement 

Portfoliomanagement      3 2                 
6 K 120 6/120 

Preismanagement     3 2                 

Mastering Environment & Relationships                               

MDM_ECON_01 Management der Unternehmensumwelt  

Europäische Wirtschafts-  und Finanzpolitik  3 2                     
6 K 120 6/120 

Politische Entscheidungsprozesse und Einflussnahme 3 2                     

MDM_MARK_03 Beziehungsmanagement 

Verhandlungsanalyse und verfeinerte Verhandlungs-

techniken  
    3 2                 

6 PER 6/120 

Integrierte Kommunikation      3 2                 

Mastering Change                               

MDM_CHAN_01 Wandel gestalten  

Entwicklungen in Technologiefeldern und Technolo-

giemanagement  
3 2                     

6 K 120 6/120 

Innovationsmanagement  3 2                     



Europäische Fachhochschule Rhein/Erft (EUFH) 

 

Studien- und Prüfungsordnung für Master-Studiengänge, 22. August 2017,  Seite 52 
 

MDM_FIN_01 Investition und Finanzierung 

Investitionsmanagement      3 2                 
6 K 120 6/120 

Moderne Unternehmensfinanzierung      3 2                 
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Mastering Processes                               

MDM_LOG_01 Prozessmanagement 

Management dynamischer Prozesse     3 2                 
6 K 120 6/120 

Supply Chain Management          3 2             

MDM_IT_01 Management von Informationssystemen 

Flexible Systeme und Systemintegration         3 2             
6 K 120 6/120 

Dispositive Systeme und Knowledge Management          3 2             

Mastering Human Resource & Organisation                                

MDM_HRM_01 Teamentwicklung 

Personalentwicklung         3 2             
6 K 120 6/120 

Kollektive Entscheidungen         3 2             

MDM_ORG_01 Organisationsmanagement 

Organisationsentwicklung              3 2         
6 

PER 
6/120 

Projektmanagement              3 2         HA 

Mastering Responsability                               

MA_ETH_01 Corporate Social Responsibility 

Unternehmensethik             3 2         
6 MP 6/120 

Nachhaltigkeitsmanagement              3 2         

Focusing                               

MDM_ELEC_01 Wahlfächer 

Wahlfach nach Abstimmung mit Studierenden          4 2             
8 OPT 8/120 

Wahlfach nach Abstimmung mit Studierenden              4 2         

Mastering Real Dynamics                               

MDM_PROJ_01 Transferprojekte 

Projekt 1: Unternehmenssimulation         4 2             
10 PR 10/120 

Projekt 2: Europäisches Management             6 2         

MA_THES_01 Master-Modul  

Master-Seminar                 5 CP / 4 SWS 

30 

KM 

30/120 
Master-Thesis                 

25 CP / 0 

SWS 
T 

CP 24 21 23 22 30 120   

SWS 16 14 14 12 4 60   

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbe-

richt |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 
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§ 42 Marketingmanagement (Master of Arts):  

(1) Ziel des Masterstudiengangs Marketingmanagement ist es, den Studierenden 

diejenigen Kompetenzen vermitteln, die erforderlich sind, um den Absatz von 

Leistungen eines Unternehmens an Kunden zu planen, zu steuern, umzusetzen und 

zu kontrollieren.  Der Studiengang bietet den Studierenden die Möglichkeit, sich als 

Fach- und/oder Führungskräfte der Marketing-  und Vertriebsabteilungen der 

mittelständischen Wirtschaft oder von Großunternehmen zu qualifizieren und 

leitende Tätigkeiten in der marktorientierten Führung von Unternehmen auszuüben. 

(2) Bei erfolgreichem Abschluss des konsekutiven Studiengangs Marketingmanagement 

wird der akademische Grad „Master of Arts“ vergeben. 

(3) Das Studium besteht aus Pflichtmodulen.  

(4) Das Studienjahr ist in zwei Halbjahre (1. Halbjahr: 1.1. bis 30.6. und 2. Halbjahr: 1.7. bis 

31.12.) gegliedert. ²Studienbeginn ist der Januar eines Jahres. 

(5) Die Regelstudienzeit der Vollzeit -Variante beträgt 4, die der Teilzeit-Variante 6 

Semester. 

(6) Das Studium umfasst die folgenden Module mit folgenden ECTS-Kreditpunkten und 

Semesterwochenstunden: 

 

Curriculumsübersicht Studiengang Marketingmanagement (Master of Arts), Vollzeit 

Curriculumsübersicht  

Marketingmanagement (M.A.), Vollzeit  

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) /  

Semesterwochenstunden (SWS)  

je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
e
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t
 
f
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r
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e

 

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Studiengangsspezifische Module 

Forschungsansätze / -methoden                        

MM_RES_01 Theorien für das Marketing                       

Marketing -Theorien 3 2             
6 HA 6/120 

Forschungsansätze im Marketing 3 2             

MM_RES_02 Markt-  und Kundenanalyse                       

Marktforschung und Marktanalyse  3 2             

9 PO 9/120 Konsumentenverhalten 3 2             

Trendanalyse und Prognose     3 2         

Marketingmanagement                        
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MM_GOV_01 Strategisches Management                       

Strategische Marketingplanung  3 2             
6 R 6/120 

CRM, Implementierung und Controlling  3 2             

MM_MARK_01 Kommunikation                        

"Above-the-Line": Werbung und Werbepsychologie      3 2         

9 
HA / 

PO 
9/120 Onlinemarketing und E -Commerce     3 2         

"Below-the-Line"-Kommunikation      3 2         
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MM_MARK_02 Produkte und Marke                        

Produkt-  und Markenmanagement          3 2     
6 K 120 6/120 

Qualitäts-  und Innovationsmanagement          3 2     

MM_MARK_03 Preis-  und Vertriebsmanagement                        

Preisstrategien         3 2     
6 K 120 6/120 

Vertriebsmanagement          3 2     

MM_MARK_04 Institutionelles Marketingmanagement  

Business-to-Business-Marketing          3 2     
6 K 120 6/120 

Dienstleistungsmarketing         3 2     

Forschungs- und Transferkompetenz                        

MM_PROJ_01 Anwendungsorientiertes Forschungsprojekt  

Forschungsprojekt     6 4 6 2     12 PO 12/120 

MM_THES_01 Master-Modul                        

Master-Seminar             5 4 
30 

KM 
30/120 

Master-Thesis             25 0 T 

Studiengangsübergreifende Module 

Allgemeine Managementkompetenzen                        

MA_METH_01 Entscheidungskompetenz                       

Operations Research 3 2             
6 K 120 6/120 

Statistik 3 2             

MA_ETH_01 Corporate Social Responsibility                       

Unternehmensethik     3 2         
6 MP 6/120 

Nachhaltigkeitsmanagement      3 2         

MA_CHAN_01 Management von Veränderungen                       

Management von Veränderungen          3 2     
6 R 6/120 

Fallstudien Change Management          3 2     

MA_SKIL_01 Ausgewählte Aspekte der Unternehmensführung  

Konfliktanalyse und Verhandlungsstrategien      3 2         
6 PER 6/120 

Corporate Governance      3 2         

MA_GOV_01 Internationales Management                        

Internationale Wirtschaft  3 2             
6 K 120 6/120 

Internationalisierungsstrategien  3 2             

CP 30 30 30 30 120   

SWS 20 20 18 4 62   

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbe-

richt |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 
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Curriculumsübersicht Studiengang Marketingmanagement (Master of Arts), Teilzeit 

Curriculumsübersicht  

Marketingmanagement (M.A.), Teilzeit  

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) /  

Semesterwochenstunden (SWS)  

je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
e
w
i
c
h
t
 
f
ü
r
 
G
e
s
a
m
t
n
o
t
e

 

1. 

Sem. 

2. 

Sem. 

3. 

Sem. 

4. 

Sem. 

5. 

Sem. 

6. 

Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

Studiengangsspezifische Module 

Forschungsansätze / -methoden                                

MM_RES_01 Theorien für das Marketing                               

Marketing -Theorien 3 2                     
6 HA 6/120 

Forschungsansätze im Marketing 3 2                     

MM_RES_02 Markt-  und Kundenanalyse                               

Marktforschung und Marktanalyse  3 2                     

9 PO 9/120 Konsumentenverhalten 3 2                     

Trendanalyse und Prognose     3 2                 

Marketingmanagement                                

MM_GOV_01 Strategisches Management                               

Strategische Marketingplanung  3 2           
6 R 6/120 

Implementierung und Controlling  3 2                     

MM_MARK_01 Kommunikation                                

"Above-the-Line": Werbung und Werbepsychologie      3 2                 

9 
HA / 

PO 
9/120 Onlinemarketing und E -Commerce     3 2                 

"Below-the-Line"-Kommunikation      3 2                 

MM_MARK_02 Produkte und Marke                                

Produkt-  und Markenmanagement          3 2             
6 K 120 6/120 

Qualitäts-  und Innovationsmanagement          3 2             

MM_MARK_03 Preis-  und Vertriebsmanagement                                

Preisstrategien         3 2             
6 K 120 6/120 

Vertriebsmanagement          3 2             

MM_MARK_04 Institutionelles Marketingmanagement   

Business-to-Business-Marketing              3 2         
6 K 120 6/120 

Dienstleistungsmarketing             3 2         

Forschungs- und Transferkompetenz                                

MM_PROJ_01 Anwendungsorientiertes Forschungsprojekt  

Forschungsprojekt     4 2 4 2 4 2         12 PO 12/120 

MM_THES_01 Master-Modul                                

Master-Seminar                 5 CP / 4 SWS 30 KM 30/120 
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Master-Thesis                 
25 CP / 0 

SWS 
T 
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Studiengangsübergreifende Module 

Allgemeine Managementkompetenzen                                

MA_METH_01 Entscheidungskompetenz                               

Operations Research 3 2                     
6 K 120 6/120 

Statistik 3 2                     

MA_ETH_01 Corporate Social Responsibility                               

Unternehmensethik     3 2                 
6 MP 6/120 

Nachhaltigkeitsmanagement      3 2                 

MA_CHAN_01 Management von Veränderungen                               

Chancen-, Wachstums-, Profitabilitätsmanagement         3 2             
6 R 6/120 

Risiko- und Krisenmanagement          3 2             

MA_SKIL_01 Ausgewählte Aspekte der Unternehmensführung 

Konfliktanalyse und Verhandlungsstrategien              3 2         
6 PER 6/120 

Corporate Governance              3 2         

MA_GOV_01 Internationales Management                                

Internationale Wirtschaft              3 2         
6 K 120 6/120 

Internationalisierungsstrategien              3 2         

CP 24 22 22 22 30 120   

SWS 16 14 14 14 4 62   

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prüfung | PB: Praxisbericht |  

PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: Thesis | / : oder | 

 

 

§ 43 Wirtschaftsinformatik (Master of Science): 

(1) Ziel des Masterstudiengangs Wirtschaftsinformatik ist es, bei den Studierenden ein 

breites und tiefes integriertes Verständnis der Objekte und Aufgaben im Bereich der 

Wirtschaftsinformatik zu erzeugen. 2Den Studierenden werden Inhalte und Metho-

den an die H and gegeben, so dass sie komplexe Aufgabenstellungen strukturieren 

und lösen können. 3Durch das Studium, welches sowohl theoretische als auch prakti-

sche Lösungsansätze vermittelt, wird den Absolventen ein hohes Maß an fachlicher 

Selbständigkeit und Unabhängigkeit vermittelt, aber auch auf ihre herausgehobene 

Verantwortungsposition innerhalb und als Leiter von Teams und Projektgruppen im 

Rahmen ihrer späteren Tätigkeit vorbereitet. 4Durch eigene Transferleistungen sollen 

erarbeitete Wissensgebiete anwendungsorientiert erweitert, erlernte Methoden wei-

terentwickelt sowie neue Zielsetzungen integriert werden. 5Mit den erworbenen 

Kompetenzen sollen die Absolventen darauf vorbereitet werden, weitgehend eigen-

verantwortlich anwendungsorientierte Projekte durchzuführen. 

(2) Bei erfolgreichem Abschluss des konsekutiven Studiengangs Wirtschaftsinformatik 

wird der akademische Grad „Master of Science“ vergeben. 
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(3)  Das Studium besteht aus Pflicht-  und Wahlpflichtmodulen.  

(4) Das Studium beginnt zum Sommersemester eines Jahres. 

(5) Die Regelstudienzeit der Teilzeit-Variante beträgt 6 Semester. 

(6) Die Module des Wahlpflichtbereichs können aus einem Katalog von 

Wahlpflichtmodulen gewählt werden. 2Ein aktualisiertes Angebot bleibt nach 

Maßgabe der Lehrkapazität und Nachfrage vorbehalten.  

(7) Die Module des Studiums umfassen die folgenden Lehrveran staltungen mit 

folgenden ECTS-Kreditpunkten und Semesterwochenstunden:  

 

Curriculumsübersicht Studiengang Wirtschaftsinformatik (Master of Science), Teilzeit 

Curriculumsübersicht  

Wirtschaftsinformatik (M.Sc.), Teilzeit 

Kompetenzbereiche, Module &  

Lehrveranstaltungen  

ECTS-Credit Points (CP) /  

Semesterwochenstunden (SWS)  

je Semester 

C
P

 /
 M

o
d
u

l 

P
r
ü
f
u
n
g
s
f
o
r
m
*

 

G
e
w
i
c
h
t
 
f
ü
r
 
G
e
s
a
m
t
n
o
t
e

 

1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 
5. 

Sem. 

6. 

Sem. 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 

C
P
 

S
W

S 
Betriebliche Anwendungssysteme                               

Operative Anwendungssysteme im Supply -Chain-Management   

Supply-Chain-Management  3 2                     

9 K 120 9/120 Supply-Chain-Management -Systeme 3 2                     

Integration von Anwendungssystemen  3 2                     

Dispositive Anwendungssysteme                               

Data-Warehouse-Systeme 3 2                     

9 KC 120 9/120 Datenanalyse     3 2                 

Business-Intelligence-Systeme     3 2                 

Transferprojekt                               

Projekt zu betrieblichen Anwendungssystemen          4 
0,

5 
            4 HA 4/120 

Entwicklung marktfähiger Anwendungssysteme                               

Anwendungssysteme mit besonderen Anforderungen  

Entwicklung sicherer Anwendungen  3 2                     
6 R 6/120 

Entwicklung verteilter und mobiler Anwendungen  3 2                     

Realisierungsaspekte von Datenbanksystemen                               

Entwicklung und Einsatzmöglichkeiten von Daten-

banksystemen 
3 2                     

6 KC 120 6/120 

Datenqualitätsmanagement 3 2                     
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Realisierungsaspekte komplexer Anwendungssysteme 

Entwicklung von Softwarefamilien      3 2                 
6 K 120 6/120 

Produktives Entwickeln     3 2                 

Management der Softwareentwicklung                                

Software-Qualitätsmanagement         3 2             
6 K 120 6/120 

Steuerung und Controlling von Projekten          3 2             

Transferprojekt                               

Projekt zur Entwicklung marktfähiger Anwendungs-

systeme 
            4 

0,

5 
        4 HA 4/120 
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Management der Informationsinfrastruktur                                

Entwicklung und Betrieb von Infrastrukturkomponenten  

Prozess- und Workflow -Management      2 2                 
5 MP 5/120 

System- und Netzwerkmanagement      3 2                 

Steuerung und Überwachung der Infrastruktur                               

IT-Controlling          2 2             
4 K 120 4/120 

Management der Informationssicherheit          2 2             

Strategische Aufgaben und Entscheidungen                                

Make- or Buy-Entscheidungen             3 2         

9 K 120 9/120 Architekturmanagement              3 2         

IT-Governance             3 2         

Aspekte der Unternehmensführung                               

Allgemeines Management                                

Personalmanagement     2 2                 

6 
K 90 

6/120 Organisationsentwicklung      2 2                 

Managementkonzepte und - techniken         2 2             K 60 

Ethik & Recht                               

Nachhaltigkeitsmanagement und Ethik              2 2         
4 K 120 4/120 

Zivil- und IT-Recht für Wirtschaftsinformatiker             2 2         

Wahlpflichtbereich                                

Wahlpflicht Wirtschaftsinformatik                                

Wahlpflichtfach I          2 2             
4 OPT 4/120 

Wahlpflichtfach II             2 2         

Transferseminare                               

Seminare                               

Internationale Wirtschaftsinformatik  
    

    4 
0,

5 
            

8 

R 

8/120 

Neuere Entwicklungen in der Wirtschaftsinformatik              4 
0,

5 
        R 

Masterthesis                               

Abschlussarbeit                               

Master-Seminar                 5 2 
30 

R 
30/120 

Masterarbeit                 25 0 T 

CP 24 21 22 23 30 120   

SWS 16 16 13 13 2 60   

*HA: Hausarbeit | K: Klausur | KC: Klausur am Computer | KM: Kolloquium | L: Lerntagebuch | MB: Mündl. Beitrag | MP: Mündl. Prü-

fung |  PB: Praxisbericht | PER: Performanzprüfung | PO: Portfolio | PR: Projektbericht | R: Referat ggf. inkl. schriftl. Ausarbeitung | T: 

Thesis | / : oder | 
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Schlussbestimmungen  

 

§ 44 Änderungen  

(1)  Änderungen dieser Ordnung sollen im Interesse der Kontinuität des jeweiligen Studi-

engangs vorbehaltlich übergeordneter Bestimmungen jeweils frühestens nach der 

Zeit vorgenommen werden, die zur Absolvierung eines Studienabschnitts erforder-

lich ist. 2Wesentliche Änderungen der Studieninhalte können vorbehaltlich überge-

ordneter Bestimmungen nur für diejenigen Studierenden wirksam werden, die nach 

Inkrafttreten der Neubestimmungen den geänderten Studienabschnitt beginnen, so-

fern sie durch die Änderungen dieser Ordnung nicht schlechter gestellt werden.  

 

§ 45 Inkrafttreten  

(1) Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt am zum Wintersemester 2015/16 in Kraft 

und wird durch Aushang veröffentlicht. 

(2) Die Gleichwertigkeit der Studien - und Prüfungsordnung in der Fassung vom 4. 

August 2008 mit den Ordnungen der Hochschulen in der Trägerschaft des Landes 

Nordrhein -Westfalen wurde gem. § 73 Abs. 3 HG durch das Ministerium für 

Innovation, Wissenschaft, und Forschung des Landes Nordrhein -Westfalen förmlich 

festgestellt.  

(3) Ausgefertigt nach rechtlicher Überprüfung. 

 

Brühl, den 22. August. 2017 

 

 

   

Der Präsident der EUFH 

Prof. Dr. Birger Lang 

 Der Vizepräsident für postgraduales 

Studium 

Prof. Dr. Rainer Paffrath 

 


